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Neue Geschäftsbedingungen ab 
dem 31. Oktober 2009.

Banking – Made in Germany.

110602500_8korr.indd   1 21.08.09   07:30



110602500_8korr.indd   2 21.08.09   07:30



3

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie in deut-
sches Recht erfordert eine umfangreiche Anpassung unserer 
Vertragsbedingungen. Daher gelten ab dem 31. Oktober 2009 
neue Kundenbedingungen. Das betrifft u. a. die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Bedingungen für den Über-
weisungsverkehr, die Bedingungen für die BW-BankCard/
BW-BankCard plus sowie die Bedingungen für das Online-
banking. Zudem gelten ab dem 31. Oktober 2009 die neuen 
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugser-
mächtigungs- und Abbuchungsauftragsverfahren. Die neuen 
Bedingungen haben wir als Anlagen beigefügt.

Die ebenfalls beigefügten Vertragsbedingungen für das neue 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren sowie für das SEPA-Firmen-
Lastschriftverfahren (letzteres gilt nur für Kunden, die keine 
Verbraucher sind) finden Anwendung, sobald wir an den 
SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen und Sie als Kunde diese 
Verfahren tatsächlich nutzen. Über den Zeitpunkt, zu dem 
wir Ihnen die SEPA-Lastschriftverfahren auf der Grundlage der 
beigefügten Bedingungen anbieten, werden wir Sie rechtzeitig 
informieren.

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen in den 
einzelnen Regelwerken können Sie dieser Kundeninformation 
entnehmen. Die Entgelte für unsere Dienstleistungen sowie 
unsere Geschäftstage und die Annahmezeiten und Ausfüh-
rungsfristen für Zahlungsaufträge entnehmen Sie bitte – wie 
gewohnt – dem „Preisaushang“ und dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“. Rechtzeitig vor dem 31. Oktober 2009 
werden wir auch unseren „Preisaushang“ und das „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ an die neuen gesetzlichen Vorgaben 
anpassen. Die jeweils geltende Fassung erhalten Sie in Ihrer 
Geschäftsstelle bzw. können Sie dort einsehen.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die folgenden Ausfüh-
rungen auch Erläuterungen zu Bedingungstexten für Produkte 
enthalten können, deren Nutzung Sie aktuell nicht mit uns 
vereinbart haben. In diesem Fall sind die entsprechenden 
Ausführungen sowie die dazugehörigen Kundenbedingungen 
für Sie gegenstandslos. Die Bedingungen entfalten erst im 
Zusammenwirken mit den jeweiligen Produktverträgen (z. B. 
Onlinebanking-Vereinbarung) ihre Wirkung. 

I. Zielsetzung der neuen 
gesetzlichen Regelungen.

Einheitlicher Rechtsrahmen für Zahlungsdienste
Auf der Grundlage des neuen einheitlichen Zahlungsverkehrs-
rechts können Sie zukünftig Ihre bargeldlosen Zahlungen im 
EU-Binnenmarkt noch einfacher durchführen.

Mehr Transparenz für unsere Kunden
Die Zahlungsdienstleister sollen zur jeweiligen Zahlungs-
dienstleistung – z. B. Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlung 
– in den Vertragsbedingungen alle für den Kunden relevan-
ten Regeln darstellen. Die Bedingungswerke werden damit 
noch mehr als zuvor zum informativen „Leitfaden“ für Sie als 
Kunden.

Schnellere Ausführung Ihrer Zahlungen
Für Zahlungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in 
Währungen der dazugehörigen Länder gelten neue gesetz-
liche Ausführungsfristen. Bis zum Jahr 2012 können diese 
noch bis zu drei Geschäftstage (elektronische Einreichung) 
bzw. vier Geschäftstage (beleghafte Einreichung) betragen. 
Um diese kurzen Fristen einzuhalten, sind wir berechtigt, 
Ihre Zahlungen allein anhand von Kontonummer/Bankleitzahl 
bzw. IBAN/BIC (Kundenkennungen) auszuführen. Bitte prüfen 
Sie deshalb zukünftig die Angabe dieser Kundenkennungen 
besonders sorgfältig.

Klare Verantwortlichkeiten 
Sollte eine Zahlung ausnahmsweise nicht termingerecht oder 
fehlerhaft erfolgen, enthält das neue Zahlungsrecht klare 
Haftungsregeln, die auch in unseren Geschäftsbedingungen 
wiedergegeben bzw. ausgestaltet werden. Wichtig für Sie 
ist, dass spätestens nach Ablauf von 13 Monaten nach der 
Belastungsbuchung einer Zahlung grundsätzlich keine Erstat-
tungs- oder Schadensersatzansprüche mehr geltend gemacht 
werden können.

Kundeninformation mit Erläuterungen 
zu den Änderungen  
unserer Geschäftsbedingungen.
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II. Erläuterungen zu den  
Änderungen in den jeweiligen  
Kundenbedingungen.

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
In Nr. 2 AGB wird der Mechanismus zur Änderung von Ver-
tragsbedingungen entsprechend den neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen geregelt. Ihre Widerspruchsfrist bei Ände-
rungen in den Geschäftsbedingungen verlängert sich dadurch 
von bisher sechs Wochen auf zwei Monate. Bei Änderungen 
von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr) haben Sie zudem ein fristloses 
und kostenfreies Sonderkündigungsrecht im Hinblick auf den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenver-
trag (z. B. Girovertrag).
In Nr. 7 Abs. 2 AGB wird festgelegt, dass wir Rechnungsab-
schlüsse, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, jeweils 
am Ende eines Kalenderquartals erteilen. Bislang wurde 
hinsichtlich der Rechnungsabschlussperiode auf den „Preis-
aushang“ verwiesen.
Die bisherige Regelung in Nr. 7 Abs. 4 AGB zur Genehmigung 
von Belastungsbuchungen aus Einzugsermächtigungslast-
schriften durch Schweigen auf den Rechnungsabschluss 
wird zur besseren Verständlichkeit in die Bedingungen für 
Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs- und 
Abbuchungsauftragsverfahren (Abschnitt A. „Einzugsermäch-
tigungsverfahren“, dort Nr. 2.4) verlagert. Inhaltliche Ände-
rungen sind damit nicht verbunden.
Nr. 16 AGB wurde um eine Klarstellung ergänzt, dass der 
Verweis auf den im Aushang festgesetzten Zinssatz nur bei 
täglich fälligen Geldern Anwendung findet. In langfristigen 
Sparverträgen werden jeweils gesonderte, im Verhältnis zu 
Nr. 16 Satz 2 AGB vorrangige Vereinbarungen zur Verzinsung 
getroffen.
In zwei Entscheidungen vom 21. April 2009 hat der Bundes-
gerichtshof die bisherige Nr. 17 Abs. 2 Satz 1 AGB über die 
Festsetzung und Anpassung von Entgelten für unwirksam 
befunden. Dies wie auch die gesetzlichen Neuregelungen im 
Bereich des Zahlungsverkehrs wurden zum Anlass genom-
men, Nr. 17 AGB insgesamt zu überarbeiten:

■■ Die Entgeltberechtigung und die Festsetzung der Entgelte 
ist künftig in Nr. 17 Abs. 1 bis 4 AGB geregelt. Dabei wird 
in Nr. 17 Abs. 4 AGB ausdrücklich klargestellt, dass wir nur 
dann Entgelte erheben, wenn dies zulässig ist.

■■ Die Änderung von Zinsen richtet sich künftig nach Nr. 17 
Abs. 5 AGB. Danach werden wir Ihnen Änderungen von Zin-
sen mitteilen. Bei einer Erhöhung können Sie, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditverein-
barung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe 
der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigen 
Sie, so werden die erhöhten Zinsen für den gekündigten 
Kreditvertrag nicht zugrunde gelegt. Den geschuldeten Be-
trag müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Wirksam-
werden der Kündigung zurückzahlen; anderenfalls gilt die 
Kündigung als nicht erfolgt.

■■ Die Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommenen Leistungen (z. B. Depotführung) 
richtet sich künftig nach Nr. 17 Abs. 6 AGB. Entsprechende 
Änderungen werden wir Ihnen künftig spätestens zwei 

Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform anbieten. Ihre Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn Sie uns Ihre Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen anzeigen. Wenn wir Ihnen Änderungen anbieten, haben 
Sie auch die Möglichkeit, den betroffenen Vertrag vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt der Änderung fristlos und 
kostenfrei zu kündigen. In diesem Falle wird das geänderte 
Entgelt nicht zugrunde gelegt.

■■ Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen 
und Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinba-
rungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten (Nr. 17 Abs. 7 AGB).

■■ Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern bestim-
men sich die Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen und den besonderen Bedingungen sowie 
ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften (Nr. 17 
Abs. 8 AGB). Soweit dort keine Regelungen getroffen sind, 
richtet sich die Festsetzung von Entgelten nach Nr. 17 
Abs. 1 und Abs. 4 AGB. Änderungen von Entgelten bei 
Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) richten 
sich, unabhängig davon, ob es sich um Entgelte für typi-
scherweise dauerhaft in Anspruch genommene Leistungen 
handelt oder nicht, nach Nr. 17 Abs. 6 AGB. Aufgrund der 
gesetzlichen Vorgabe, mindestens einmal monatlich über 
die einzelnen Zahlungsvorgänge (einschließlich Entgelten) 
zu informieren, werden wir die Entgeltbelastung ebenfalls 
monatlich vornehmen.

Ein praktisches Bedürfnis für die bisherige Nr. 18 AGB zu 
Überziehungen besteht nach der Neufassung von Nr. 17 AGB 
nicht mehr. An die Stelle der bisherigen Nr. 18 AGB tritt die 
Regelung zum Ersatz von Auslagen, die bisher in ähnlicher 
Form unter Nr. 17 Abs. 3 AGB geregelt war.
Nr. 26 Abs. 1 AGB wird um eine Regelung ergänzt, wonach 
die von uns einzuhaltende Frist zur Kündigung von Zahlungs-
diensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag oder Kartenvertrag) 
mindestens zwei Monate beträgt.
Durch die Ergänzung der Überschrift zu Nr. 28 AGB soll 
deutlich gemacht werden, dass der Schutz Ihrer Einlagen 
durch ein Institutssicherungssystem erfolgt. Der Begriff der 
Institutssicherung wird in einem neuen Satz 2 näher erläutert.

2. Bedingungen für den Überweisungsverkehr (Überwei-
sungsbedingungen)
Die Bedingungen für den Überweisungsverkehr sind aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben umfassend überarbeitet worden. 
Da das neue Recht Inlandsüberweisungen und grenzüber-
schreitende Überweisungen im EWR in Euro oder einer an-
deren EWR-Währung gleich behandelt, unterscheiden unsere 
Kundenbedingungen nur noch zwischen Überweisungen im 
EWR in Euro oder einer anderen EWR-Währung und Drittstaa-
tensachverhalten (z. B. Überweisung in die USA in US-$ oder 
nach Japan in Japanischen Yen). Hervorzuheben sind folgende 
Regeln:

■■ Nr. 1.2 bestimmt die für die Ausführung von Überweisun-
gen maßgeblichen Kundenkennungen.

■■ Die Autorisierung eines Überweisungsauftrags erfolgt ge-
mäß Nr. 1.3 entweder durch Unterschrift oder in anderwei-
tig mit uns vereinbarter Art und Weise – z. B. im Onlineban-
king mittels PIN und TAN.
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■■ Nr. 1.4 der Überweisungsbedingungen regelt den Zugang 
des Überweisungsauftrags bei uns, der insbesondere für 
den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich ist. Die Länge 
der Ausführungsfrist ergibt sich aus unserem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Der Zugang Ihrer Überweisung erfolgt durch den Eingang 
Ihres Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvor-
richtungen (z.  B. mit Abgabe des Auftrags in unseren 
Geschäftsräumen oder mit dessen Eingang auf dem On-
linebanking-Server). Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des 
Überweisungsauftrags nicht auf einen unserer Geschäfts-
tage, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf fol-
genden Geschäftstag als zugegangen. Die Geschäftstage 
können Sie unserem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ent-
nehmen. Danach sind grundsätzlich alle Werktage (außer 
Sonnabende und 24. und 31. Dezember) Geschäftstage. 
Bitte beachten Sie, dass Zahlungsaufträge bis zu dem an un-
seren Empfangsvorrichtungen oder im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ der Geschäftsstelle angegebenen Annahmezeit-
punkt bei uns eingegangen sein müssen, damit sie noch für 
diesen Geschäftstag als zugegangen gelten. Nach dem Zu-
gang des Überweisungsauftrags kann dieser grundsätzlich 
nicht mehr widerrufen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist 
ein Widerruf durch Erklärung uns gegenüber möglich (vgl. 
Nr. 1.5 der Überweisungsbedingungen).

■■ Schon bisher werden Daueraufträge, deren Ausführungster-
min auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, grund-
sätzlich am folgenden Geschäftstag ausgeführt. Dies gilt 
künftig auch für Daueraufträge mit Ausführungsterminen 
nahe dem Monatsende (z. B. 29., 30., 31. eines Monats), 
welche bislang monatsrein, d.h. am vorhergehenden Ge-
schäftstag ausgeführt werden.

■■ Wie schon die bisherigen Überweisungsbedingungen defi-
nieren die Nrn. 2.1 und 3.1 die Angaben, die wir von Ihnen 
benötigen, um eine Überweisung ausführen zu können. 
Sollte uns eine Ausführung aus den in Nr. 1.6 Abs. 1 ge-
nannten Gründen (Ausführungsbedingungen) nicht möglich 
sein, werden wir Sie hierüber unverzüglich unterrichten.

■■ Die Nrn. 2.3 und 3.3 der Bedingungen regeln Ihre Erstat-
tungs- und Schadensersatzansprüche. In den Nrn. 2.3.4 
und 3.3 der Überweisungsbedingungen wird von der in 
§ 675e des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, von den neuen gesetzli-
chen Regelungen abzuweichen und das bisher bekannte 
Haftungsregime fortzusetzen.

3. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Ein-
zugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragsverfahren 
Gemäß den neuen gesetzlichen Vorgaben sind die vom Kun-
den als Lastschriftschuldner (Zahler) genutzten Lastschriftver-
fahren vertraglich ausführlich zu dokumentieren. 
Die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im 
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragsverfah-
ren umfassen die bereits heute bestehenden Lastschrift-
verfahren, das Einzugsermächtigungsverfahren und das 
Abbuchungsauftragsverfahren. Für die beiden neuen eu-
ropäischen Lastschriftverfahren, das SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren und das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren, gelten 
gesonderte Bedingungen (vgl. Anlagen 4 und 5).

Die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift beschrei-
ben insbesondere – dem Ablauf des jeweiligen Lastschrift-
verfahrens entsprechend – die Autorisierung, den Einzug, 
den Zahlungsvorgang und die Einlösung von Lastschriften. 
Darüber hinaus regeln sie Ihre Erstattungs- und Schadenser-
satzansprüche. 
Die wesentlichen Merkmale von Einzugsermächtigungs- und 
Abbuchungsauftragsverfahren sind folgende:

3.1 Einzugsermächtigungslastschriftverfahren
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren können 
Sie über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro 
bewirken. Hierzu ermächtigen Sie den Zahlungsempfänger, 
Geldbeträge von Ihrem Konto per Lastschrift einzuziehen 
(Einzugsermächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den 
jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er uns über seinen 
Zahlungsdienstleister die Lastschriften vorlegt. 
Sie autorisieren die Zahlung nachträglich durch Genehmigung 
der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf Ihrem 
Konto. Der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächti-
gungslastschrift können Sie bis zur Genehmigung widerspre-
chen. Die Genehmigung gilt – wie schon bisher in Nr. 7 Abs. 4 
der derzeit geltenden AGB geregelt – spätestens dann als 
erteilt, wenn Sie nicht der Belastungsbuchung binnen sechs 
Wochen ab Zugang des die Belastungsbuchung enthaltenden 
Rechnungsabschlusses schriftlich oder, wenn im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg 
vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege 
widersprechen (vgl. hierzu Nr. A.2.4).

3.2 Abbuchungsauftragslastschriftverfahren
Auch mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kön-
nen Sie über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in 
Euro bewirken. Für die Ausführung von Zahlungen mittels Ab-
buchungsauftragslastschrift müssen Sie uns – im Unterschied 
zur Einzugsermächtigungslastschrift – unmittelbar anweisen, 
die Abbuchungsauftragslastschrift Ihrem Konto zu belasten 
und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungs-
empfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die 
Abbuchungsauftragslastschrift vorlegt.
Liegt uns ein Abbuchungsauftrag vor, können Sie der Kon-
tobelastung mit einer Abbuchungsauftragslastschrift nicht 
widersprechen, d. h., Sie können keine Erstattung des Ihrem 
Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen (vgl. Nr. 
B.2.5).

4. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren
Das neue Zahlungsverkehrsrecht schafft die einheitlichen 
Rahmenbedingungen für ein Lastschriftverfahren, das Sie im 
Europäischen Wirtschaftsraum nutzen können. Darüber hin-
aus ist auch eine Nutzung der SEPA-Lastschrift in der Schweiz 
und Monaco möglich. Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
können Sie über uns an den Zahlungsempfänger Zahlungen 
in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs-
raums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Voraus-
setzung für die Nutzung dieses Verfahrens ist jedoch die Teil-
nahme unseres Hauses an den SEPA-Lastschriftverfahren, die 
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wir derzeit intensiv vorbereiten. Über den konkreten Termin 
des Verfahrensstarts werden wir Sie gesondert informieren.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislast-
schrift müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zah-
lungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen. 
Zudem müssen Sie dem Zahlungsempfänger vor dem Zah-
lungsvorgang ein entsprechendes „SEPA-Lastschriftmandat“ 
erteilen. Die Inhalte des Mandats ergeben sich aus Nr. 2.2.1 
der Bedingungen für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die SEPA-
Basislastschriften vorlegt.
Sollten Sie einmal mit einem Zahlungseinzug durch eine SEPA-
Basislastschrift des Zahlungsempfängers nicht einverstanden 
sein, können Sie von uns binnen einer Frist von 8 Wochen ab 
dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf Ihrem Konto ohne 
Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Last-
schriftbetrages verlangen (vgl. Nr. 2.5).

5. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren ist speziell auf die Be-
dürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten, um insbesondere 
eine frühe Finalität von Zahlungen zu erzielen. Das Verfahren 
können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher 
sind. Auf Verbraucher finden die Bedingungen für Zahlungen 
mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren keine 
Anwendung.
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren können Sie 
über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro 
innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums 
(„Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-
lastschrift müssen der Zahlungsempfänger und dessen 
Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren 
nutzen. Zudem müssen Sie dem Zahlungsempfänger vor dem 
Zahlungsvorgang ein „SEPA-Firmenlastschrift-Mandat“ erteilen 
und uns über die Erteilung des Mandats unterrichten. Die 
Inhalte des Mandats ergeben sich aus Nr. 2.2.1 der Bedingun-
gen für das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die SEPA-
Firmenlastschriften vorlegt.
Bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
lastschrift können Sie von uns keine Erstattung des Ihrem 
Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Deshalb 
haben wir dem ersten Lastschrifteinzug ein besonderes 
Bestätigungsverfahren vorgeschaltet (vgl. Nr. 2.2.2).

6. Bedingungen für die BW-BankCard/BW-BankCard plus
In den Bedingungen für die BW-BankCard (Anlage 6)/BW-Bank-
Card plus (Anlage 7) werden vor allem die Regelungen zur 
Sperrung der Karte, zum sorgfältigen Umgang mit der Karte 
und der Geheimzahl (PIN) sowie zur Haftung bei missbräuch-
licher Verfügung mit der Karte an das neue Zahlungsverkehrs-
recht angepasst. Hervorzuheben sind: 

■■ Die Regelungen unter Nr. A.II.4/A.II.5 der Bedingungen 
zur Sperre und Einziehung der Karte sind den gesetzlichen 
Vorgaben in § 675k Abs. 2 BGB entsprechend neu gestaltet. 
Danach sind wir berechtigt, die Karte unter bestimmten 
Voraussetzungen zu sperren. Selbstverständlich werden 

wir Sie unverzüglich unterrichten, falls wir beispielsweise 
eine Sperre der Karte aus Sicherheitsgründen vornehmen 
müssen.

■■ Zur Umsetzung der Vorgaben in § 675l BGB haben wir Ihre 
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten unter Nr. A.II.5/A.II.6 
der Bedingungen neu geregelt. Sollten Sie den Verlust oder 
Diebstahl Ihrer Karte, die missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN feststellen, teilen Sie dies uns bzw. dem Zentralen 
Sperrannahmedienst (Tel.: 116 116) unverzüglich mit. Im 
Wesentlichen entspricht diese Regelung den schon aktuell 
definierten Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten.

■■ Unter Nr. A.II.11/A.II.12 der Kundenbedingungen haben wir 
die neue gesetzliche Regelung des § 675v BGB abgebildet. 
Danach gilt grundsätzlich, dass Sie nach der Verlustanzeige 
Ihrer Karte keine Haftung mehr für die danach eintretenden 
Schäden aufgrund einer missbräuchlichen Nutzung Ihrer 
Karte trifft. Bei Schäden vor der Sperranzeige verzichten 
wir grundsätzlich auf die gesetzlich eigentlich vorgesehene 
Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von maxi-
mal 150 Euro und übernehmen auch diese Schäden für Sie. 
Selbst bei grober Fahrlässigkeit ist Ihre Haftung auf den für 
die Karte geltenden Verfügungsrahmen beschränkt.

7. Bedingungen für das Onlinebanking 
Als Anlage 8 sind die neuen Bedingungen für das Onlineban-
king - Internetbanking, Direktbrokerage, HBCIbanking mit 
PIN/TAN beigefügt; in Anlage 9 finden Sie die neuen Bedin-
gungen für das Onlinebanking - HBCIbanking mit Chipkarte. 
In den jeweiligen Bedingungen für das Onlinebanking werden 
vor allem die Regelungen zur Sperrung, zum sorgfältigen Um-
gang mit PIN/TAN bzw. der Chipkarte sowie zur Haftung bei 
missbräuchlichen Onlinebanking-Verfügungen an das neue 
Zahlungsverkehrsrecht angepasst. Hervorzuheben sind:

■■ Nr. 5 der Bedingungen konkretisiert die Voraussetzungen, 
unter denen Aufträge im Onlinebanking ausgeführt werden. 
Liegen diese Ausführungsvoraussetzungen nicht vor, kön-
nen wir den Auftrag ablehnen. In diesem Fall werden wir Sie 
informieren.

■■ In Nr. 7 der Bedingungen definieren wir – in Umsetzung des 
§ 675l BGB – Ihre Sorgfaltspflichten als Teilnehmer am On-
linebanking. Wie schon bisher, gehört es zu Ihren wesentli-
chen Sorgfaltspflichten, z. B. die PIN geheim zu halten und 
z. B. den TAN-Generator sicher aufzubewahren, um eine 
missbräuchliche Nutzung des Onlinebanking zu verhindern. 

■■ Unter Nr. 10.2 der Bedingungen haben wir die neue ge-
setzliche Regelung des § 675v BGB abgebildet. Danach gilt 
grundsätzlich, dass Sie nach der Sperranzeige keine Haf-
tung mehr für die danach eintretenden Schäden aufgrund 
einer missbräuchlichen Nutzung des Onlinebanking trifft. 
Vor der Sperranzeige ist Ihre Haftung grundsätzlich auf 
150 Euro begrenzt. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn 
Sie Ihre Sorgfaltspflichten beim Onlinebanking vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzen bzw. in betrügerischer 
Absicht handeln.

8. Bedingungen für das Telefonbanking
Vergleichbar mit den oben dargestellten Bedingungen für das 
Onlinebanking werden auch in den Kundenbedingungen für 
das Telefonbanking (vgl. Anlage 10) vor allem die Regelungen 
zur Sperrung, zum sorgfältigen Umgang mit der PIN sowie 
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zur Haftung bei missbräuchlichen Verfügungen an das neue 
Zahlungsverkehrsrecht angepasst. Hervorzuheben sind:
Nr. 5 der Bedingungen konkretisiert die Voraussetzungen, 
unter denen Aufträge im Telefonbanking ausgeführt werden. 
Liegen diese Ausführungsvoraussetzungen nicht vor, können 
wir den Auftrag ablehnen. In diesem Fall werden wir Sie 
informieren.
In Nr. 7 der Bedingungen definieren wir Ihre Sorgfaltspflich-
ten als Teilnehmer am Telefonbanking. Wie schon bisher, 
gehört es zu Ihren wesentlichen Sorgfaltspflichten, z. B. die 
PIN geheim zu halten, um eine missbräuchliche Nutzung des 
Telefonbanking zu verhindern.
Unter Nr. 10.2 bis 10.5 der Bedingungen haben wir die neue 
gesetzliche Regelung des § 675v BGB abgebildet. Danach gilt 
grundsätzlich, dass Sie nach der Sperranzeige keine Haftung 
mehr für die danach eintretenden Schäden aufgrund einer 
missbräuchlichen Nutzung des Telefonbanking trifft. Vor der 
Sperranzeige ist Ihre Haftung grundsätzlich auf 150 Euro 
begrenzt. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn Sie Ihre 
Sorgfaltspflichten beim Telefonbanking vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzen bzw. in betrügerischer Absicht handeln.
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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen.

Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Bank.

Allgemeines

Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung

(1) Geschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank ist durch die Beson-
derheiten des Bankgeschäfts und ein besonderes Vertrauensverhältnis geprägt. Der 
Kunde kann sich darauf verlassen, dass die Bank seine Aufträge mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns ausführt und das Bankgeheimnis wahrt.

(2) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den einzelvertraglichen Verein-
barungen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Für einzelne Geschäfts-
zweige gelten ergänzend oder abweichend besondere Bedingungen, z. B. für die 
Bereiche des Zahlungsverkehrs, des Sparverkehrs und der Wertpapiergeschäfte; 
diese werden beim Vertragsabschluss (etwa bei der Kontoeröffnung) oder bei der 
Erteilung von Aufträgen mit dem Kunden vereinbart.

Nr. 2 Änderungen der Geschäftsbedingungen

(1) Angebot der Bank 
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der besonderen Bedin-
gungen oder die Einführung zusätzlicher Bedingungen werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der 
jeweils gesetzlich zugelassenen Form angeboten. 

(2) Zustimmung zu Änderungen
Die Zustimmung des Kunden zum Angebot der Bank gilt als erteilt, wenn er sei-
ne Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen. Die Bank wird dann die geänderte Fassung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die geänderten besonderen Bedingungen 
bzw. die zusätzlich eingeführten Bedingungen der weiteren Geschäftsbeziehung 
zugrunde legen.

(3) Sonderkündigungsrecht bei Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z.  B. 
Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von den Änderungen betroffe-
nen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(4) Abweichende Vereinbarungen
Das Änderungsverfahren gemäß Absatz 1 und Absatz 2 findet keine Anwendung, 
soweit abweichende Vereinbarungen getroffen sind. Satz 1 gilt nicht für Änderun-
gen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten.

Nr. 3 Bankauskünfte

(1) Inhalt von Bankauskünften
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden, deren Kreditwürdigkeit und Zahlungs-
fähigkeit. Betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder 
sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Kreditinanspruchnahmen 
werden nicht gemacht.

(2) Voraussetzungen für die Auskunftserteilung
Die Bank darf Bankauskünfte über juristische Personen und im Handelsregister 
eingetragene Kaufleute erteilen, sofern sich die Anfrage auf deren geschäftliche 
Tätigkeit bezieht und der Bank keine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. 
In allen anderen Fällen darf die Bank Bankauskünfte nur erteilen, wenn der Kunde 
dem allgemein oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. Bankauskünfte er-
halten nur eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute für deren eigene Zwecke 
und die ihrer Kunden; sie werden nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes 
Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft darlegt.

Fassung Oktober 2009
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(3) Schriftliche Bestätigung
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit behält 
sich die Bank eine unverzügliche schriftliche Bestätigung vor, deren Inhalt von die-
sem Zeitpunkt an maßgeblich ist.

Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse

(1) Bekanntgabe
Der Bank bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse gelten, bis 
ihr eine Mitteilung über das Erlöschen oder eine Änderung schriftlich oder, wenn 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg ver-
einbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugeht, es sei denn, diese 
Umstände sind der Bank bekannt oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt. Dies 
gilt auch, wenn die Befugnisse in einem öffentlichen Register eingetragen sind und 
eine Änderung veröffentlicht ist. 

(2) Mangel in der Geschäftsfähigkeit des Vertreters
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass die Bank von ei-
nem eintretenden Mangel in der Geschäftsfähigkeit seines Vertreters unverschuldet 
keine Kenntnis erlangt.

Nr. 5 Legitimationsurkunden

(1) Erbnachweise
Nach dem Tode des Kunden kann die Bank zur Klärung der rechtsgeschäftlichen 
Berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeug-
nisses oder ähnlicher gerichtlicher Zeugnisse verlangen; fremdsprachige Urkunden 
sind auf Verlangen der Bank mit deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann 
auf die Vorlegung eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses 
verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift vom Tes-
tament oder Erbvertrag des Kunden sowie der Niederschrift über die zugehörige 
Eröffnungsverhandlung vorgelegt wird.

(2) Leistungsbefugnis der Bank
Die Bank ist berechtigt, auch die in Urkunden nach Absatz 1 Satz 2 als Erbe oder 
Testamentsvollstrecker bezeichneten Personen als Berechtigte anzusehen, insbe-
sondere sie verfügen zu lassen und mit befreiender Wirkung an sie zu leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der Bank die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden 
bekannt oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

(3) Sonstige ausländische Urkunden
Werden der Bank ausländische Urkunden als Ausweis der Person oder zum Nach-
weis einer Berechtigung vorgelegt, so wird sie prüfen, ob die Urkunden zum Nach-
weis geeignet sind. Sie haftet jedoch für deren Eignung, Wirksamkeit und Vollstän-
digkeit sowie für deren richtige Übersetzung und Auslegung nur bei Fahrlässigkeit 
oder wenn die Urkunde insgesamt gefälscht ist. Im vorstehenden Rahmen kann die 
Bank die in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten Personen als berechtigt an-
sehen, insbesondere sie verfügen lassen und mit befreiender Wirkung an sie leisten.

Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort

(1) Deutsches Recht
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, sofern dem nicht 
zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

(2) Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Bank und den Kunden ist der Sitz der Bank.

(3) Gerichtsstand
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, kann die Bank an ihrem allgemeinen 
Gerichtsstand klagen und nur an diesem Gerichtsstand verklagt werden.

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte

Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss 

(1) Kontokorrent
Die Bank führt ein Konto zur Abwicklung des laufenden Geschäfts- und Zahlungs-
verkehrs (Girokonto) als Kontokorrent im Sinne des § 355 des Handelsgesetzbuches 
(Konto in laufender Rechnung).

(2) Rechnungsabschluss
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Bank jeweils zum Ende eines Kalen-
derquartals einen Rechnungsabschluss. Bei Vorliegen eines berechtigten Interesses 
einer der Vertragsparteien wird der Rechnungsabschluss auch zu sonstigen Termi-
nen erteilt.

(3) Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Bank schriftlich oder, 
wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg 
vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Weg zugehen. Unbeschadet der 
Verpflichtung, Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu erhe-
ben (Nr. 20 Absatz 1 Buchst. g), gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht vor 
Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen 

wird. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die Bank wird 
den Kunden bei Erteilung des Rechnungsabschlusses auf diese Folgen besonders 
hinweisen. Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit heraus, so können sowohl der 
Kunde als auch die Bank eine Richtigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprüche ver-
langen.

Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften

(1) Stornobuchung vor Rechnungsabschluss
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht werden (z.  B. we-
gen Irrtums, Schreibfehlers), darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss 
durch einfache Buchung rückgängig machen (Stornobuchung), soweit ihr ein Rück-
forderungsanspruch gegen den Kunden zusteht.

(2) Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die Bank auch noch nach Rech-
nungsabschluss durch Korrekturbuchung geltend machen, wenn sie die fehlerhafte 
Gutschrift nicht mehr rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Wider-
spruch des Kunden wird die Bank die Korrekturbuchung rückgängig und ihren An-
spruch anderweitig geltend machen.

(3) Kennzeichnung
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug gekennzeichnet.

Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren

(1) Gutschriften „Eingang vorbehalten“
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugs-
papieren schon vor ihrer Einlösung gut, so geschieht dies unter dem Vorbehalt 
der Einlösung und des Einganges des Gegenwertes (E.v.-Gutschrift). Das gilt auch 
dann, wenn die Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapiere bei der Bank 
selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht 
der Bank der Gegenwert aus einem Einzugspapier nicht zu, so macht sie die Gut-
schrift gemäß Nr. 23 Absatz 2 dieser AGB rückgängig, und zwar auch nach einem 
zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss. 

(2) Einlösung 
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften, Schecks und andere 
Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht bis zum 
Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages1 rückgängig gemacht wird. Sie sind auch 
eingelöst, wenn die Bank ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber 
erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für Lastschriften aus ande-
ren Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen 
Bedingungen. Über die Abrechnungsstelle der Deutschen Bundesbank eingezoge-
ne Schecks sind eingelöst, wenn sie nach deren Geschäftsbedingungen nicht mehr 
zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit Zahlung an den Scheckvorle-
ger eingelöst.

Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten sowie bei nicht 
unterschriebenen Aufträgen behält sich die Bank die unverzügliche Einholung einer 
Bestätigung vor Auftragsausführung vor.

Nr. 11 Aufrechnung und Verrechnung

(1) Aufrechnung durch den Kunden
Der Kunde darf Forderungen gegen die Bank nur insoweit aufrechnen, als seine 
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(2) Verrechnung durch die Bank
Die Bank darf bestimmen, auf welche von mehreren fälligen Forderungen Zah-
lungseingänge, die zur Begleichung sämtlicher Forderungen nicht ausreichen, zu 
verrechnen sind. Dies gilt nicht, soweit der Kunde anderes bestimmt hat oder eine 
andere Verrechnung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

Nr. 12 Konten in ausländischer Währung
Konten in ausländischer Währung dienen ausschließlich zur bargeldlosen Abwick-
lung von Zahlungen an den Kunden und von Verfügungen des Kunden in auslän-
discher Währung.

Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer Währung
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Gutha-
bens in ausländischer Währung oder zur Erfüllung einer Verbindlichkeit in auslän-
discher Währung ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der 
Währung, auf die das Guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch 
bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur 
eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder 
Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen 
Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in 
Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank 
zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Guthabens in ausländischer Wäh-
rung ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn die Bank diese vollständig im eigenen 
Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige 
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Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vor-
stehenden Regelungen unberührt.

Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung
Geldbeträge in ausländischer Währung darf die Bank mangels ausdrücklicher ge-
genteiliger Weisung des Kunden in Euro gutschreiben, sofern sie nicht für den Kun-
den ein Konto in der betreffenden Währung führt.

Nr. 15 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften in ausländischer Währung er-
gibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt ergän-
zend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Nr. 16 Einlagengeschäft
Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne Kündigung fällig (täg-
lich fällige Gelder). Täglich fällige Gelder werden mit dem jeweiligen Zinssatz, den 
die Bank für Einlagen dieser Art zahlt, verzinst; dieser Zinssatz wird durch Aushang 
bekannt gemacht. Für die Zinsberechnung bei Einlagen wird jeder Monat zu 30 Ta-
gen gerechnet.

Entgelte und Auslagen

Nr. 17 Zinsen und Entgelte

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem Preisaushang und ergänzend 
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Wenn ein Verbraucher einen dort aufge-
führten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und dabei 
keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt 
im Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und 
Entgelte.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern bestimmen sich die Zinsen und 
Entgelte für in Anspruch genommene Kredite und Leistungen nach der getroffenen 
Vereinbarung, ergänzend nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis in der zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme geltenden Fassung.

(3) Entgelte für sonstige Leistungen 
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preisaushang 
bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die im Auftrag des 
Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach 
den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die 
Bank ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt 
verlangen.

(4) Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten 
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die Bank bereits gesetzlich oder aufgrund 
einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse 
erbringt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zuläs-
sig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben.

(5) Änderung von Zinsen, Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt 
aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem 
Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, so-
fern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung inner-
halb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte 
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Eine Kündigung des Kunden gilt als 
nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier Wochen nach 
Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.

(6) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genom-
menen Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden 
(z. B. Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart (z. B. das Onlinebanking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen angebo-
ten, kann er den von den Änderungen betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte 
Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen und Entgelte nach den 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

(8) Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern richten sich die Entgelte nach den 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und besonderen Bedingungen. Soweit dort 
keine Regelung getroffen ist, gelten die Absätze 1 und 4 sowie – für die Änderung 
jeglicher Entgelte bei Zahlungsdiensterahmenverträgen (z.  B. Girovertrag) – Ab-
satz 6.

Nr. 18 Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, 
wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird 
(insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, 
freigegeben oder verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kos-
ten der Bewachung von Sicherungsgut).

Pflichten und Haftung von Bank und Kunde

Nr. 19 Haftung der Bank

(1) Haftung für Verschulden
Die Bank haftet für eigenes Verschulden sowie das Verschulden von Personen, derer 
sie sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüber dem Kunden bedient, soweit 
sich nicht aus den folgenden Absätzen, den besonderen Bedingungen oder aus 
einzelvertraglichen Regelungen etwas Abweichendes ergibt. Haftet die Bank und 
ist ein Schaden nicht ausschließlich von der Bank verursacht oder verschuldet, so 
richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.

(2) Haftung für Dritte
Die Bank darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung ganz oder teilweise 
auf Dritte zur selbstständigen Erledigung übertragen, soweit dies unter Berücksich-
tigung der Art des Auftrages und der Interessen von Bank und Kunde erforderlich 
erscheint. In diesen Fällen beschränken sich die Verpflichtung und Haftung der 
Bank auf die Weiterleitung des Auftrags einschließlich sorgfältiger Auswahl und 
Unterweisung des Dritten.

(3) Haftung bei höherer Gewalt 
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres Betriebs (z. B. Bomben-
drohung, Banküberfall), insbesondere infolge von höherer Gewalt (z. B. von Kriegs- 
und Naturereignissen) sowie infolge von sonstigen, von ihr nicht zu vertretenden 
Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung) verursacht sind oder 
die durch Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslands eintreten.

Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

(1) Grundsatz
Die Bank führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns aus. Für den Kunden bestehen seinerseits besondere Mitwirkungs- und 
sonstige Sorgfaltspflichten, insbesondere folgende Pflichten:

a) Mitteilung wesentlicher Angaben und Änderungen
Der Bank sind unverzüglich schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z.  B. Online
banking), auf diesem Wege alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsa-
chen anzuzeigen, insbesondere Änderungen des Namens, der Anschrift, des 
Personenstandes, der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit des Kunden (z. B. 
Eheschließung, Eingehung einer Lebenspartnerschaft, Änderung des Güterstandes) 
oder der für ihn zeichnungsberechtigten Personen (z. B. nachträglich eingetretene 
Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters oder Bevollmächtigten) sowie Änderungen 
des wirtschaftlich Berechtigten oder der der Bank bekannt gegebenen Vertretungs- 
oder Verfügungsbefugnisse (z. B. Vollmachten, Prokura). Die Anzeigepflicht besteht 
auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen Registern eingetragen und veröffent-
licht werden. Die Namen der für den Kunden vertretungs- oder verfügungsbefugten 
Personen sind der Bank mit eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vordru-
cken der Bank bekannt zu geben. Darüber hinaus können sich weitergehende ge-
setzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz ergeben.

b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und Weisungen
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Geschäfts zweifelsfrei 
erkennen lassen. Abänderungen und Bestätigungen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein. Bei Zahlungsaufträgen hat der Kunde insbesondere auf richtige, voll-
ständige, unmissverständliche und leserliche Angaben, vor allem der Kontonummer 
und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 zu achten.

c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten Aufträgen oder 
Weisungen hat der Kunde dafür zu sorgen, dass sich keine Übermittlungsfehler, 
Missverständnisse, Missbräuche und Irrtümer ergeben.
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d) Verwendung von Vordrucken
Für bestimmte Geschäfte, insbesondere im Scheck- und Lastschriftverkehr, bei Ba-
rabhebungen, Überweisungen, sind die von der Bank zugelassenen Vordrucke zu 
verwenden.

e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer Weisung
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen hat der Kunde der Bank 
gesondert mitzuteilen, bei formularmäßig erteilten Aufträgen außerhalb des Formu-
lars. Dies gilt insbesondere, wenn Zahlungen auf bestimmte Forderungen der Bank 
verrechnet werden sollen.

f) Hinweis auf Fristen und Termine
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders darauf hinzuweisen, wenn Auf-
träge innerhalb bestimmter Fristen oder zu bestimmten Terminen ausgeführt sein 
sollen oder wenn bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere nicht fristgemäßer 
Ausführung von Aufträgen außergewöhnliche Schäden drohen. Auf die besondere 
Hinweispflicht bei knappen Scheckvorlegungsfristen nach Nr. 24 wird verwiesen.

g) Unverzügliche Reklamation
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, Kontoauszüge, Wertpa-
pieraufstellungen oder sonstige Mitteilungen der Bank sowie Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit von der Bank gelieferter Wertpapiere oder sonstiger Werte 
müssen unverzüglich erhoben werden. Falls Rechnungsabschlüsse oder Depotauf-
stellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichti-
gen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Anzeigen, 
Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwarten oder mit deren 
Eingang er rechnen muss.

h) Kontrolle von Bestätigungen der Bank
Soweit Bestätigungen der Bank von Aufträgen oder Weisungen des Kunden abwei-
chen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden.

(2) Haftung bei Pflichtverletzungen
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von Mitwirkungs- und 
sonstigen Sorgfaltspflichten gehen zulasten des Kunden. Bei schuldhafter Mitver
ursachung des Schadens durch die Bank richtet sich die Haftung nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.

AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe

Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung

(1) Umfang
Der Kunde räumt hiermit der Bank ein Pfandrecht ein an Werten jeder Art, die 
im bankmäßigen Geschäftsverkehr durch den Kunden oder durch Dritte für seine 
Rechnung in ihren Besitz oder ihre sonstige Verfügungsmacht gelangen. Zu den 
erfassten Werten zählen sämtliche Sachen und Rechte jeder Art (Beispiele: Waren, 
Devisen, Wertpapiere einschließlich der Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, 
Sammeldepotanteile, Bezugsrechte, Schecks, Wechsel, Konnossemente, Lager- und 
Ladescheine). Erfasst werden auch Ansprüche des Kunden gegen die Bank (z. B. 
aus Guthaben). Forderungen des Kunden gegen Dritte sind an die Bank abgetreten, 
wenn über die Forderungen ausgestellte Urkunden im bankmäßigen Geschäftsver-
kehr in die Verfügungsmacht der Bank gelangen.

(2) Ausnahmen
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdrücklichen Zweckbestimmung für 
eine bestimmte Verwendung in die Verfügungsmacht der Bank (z. B. Bareinzahlung 
zur Einlösung eines Schecks, Wechsels oder Ausführung einer bestimmten Über-
weisung), so erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Im Aus-
land verwahrte Wertpapiere unterliegen – vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung 

– nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen 
Genussrechte/Genussscheine und für Ansprüche des Kunden aus nachrangigem 
Haftkapital (z. B. nachrangig haftende Inhaberschuldverschreibung).

(3) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künftigen, auch bedingten oder be-
fristeten, auch gesetzlichen Ansprüche der Bank gegen den Kunden, die sie im 
Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erwirbt. Ansprüche gegen Kunden 
aus von diesen für Dritte übernommenen Bürgschaften werden erst ab deren Fäl-
ligkeit gesichert.

(4) Geltendmachung des Pfandrechts
Die Bank darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden Werte nur bei einem berech-
tigten Sicherungsinteresse zurückhalten. Ein solches besteht insbesondere unter 
den Voraussetzungen des Nachsicherungsrechts gemäß Nr. 22.

(5) Verwertung
Die Bank ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, wenn der Kunde seinen Ver-
bindlichkeiten bei Fälligkeit und trotz Mahnung mit angemessener Nachfrist und 
einer Androhung der Verwertung entsprechend § 1234 Absatz 1 Bürgerliches Ge-
setzbuch nicht nachkommt. Unter mehreren Sicherheiten hat die Bank die Wahl. 
Bei der Auswahl und Verwertung wird die Bank auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen. Die Bank hat das Recht, Verwertungserlöse, die nicht 
zur Befriedigung sämtlicher Forderungen ausreichen, nach ihrem billigen Ermessen 

zu verrechnen. Die Bank wird dem Kunden erteilte Gutschriften über Verwertungs-
erlöse so gestalten, dass sie als Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts an-
zusehen sind.

Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe

(1) Nachsicherungsrecht
Die Bank kann vom Kunden die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten für 
seine Verbindlichkeiten verlangen, wenn sich aufgrund nachträglich eingetretener 
oder bekannt gewordener Umstände, z. B. aufgrund einer Verschlechterung oder 
drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, eines 
Mithaftenden oder Bürgen oder des Werts bestehender Sicherheiten, eine Verände-
rung der Risikolage ergibt.
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag ange-
geben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht der An-
spruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der Kreditvertrag keine 
oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthält.

(2) Freigabe-Verpflichtung
Die Bank ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer Wahl verpflich-
tet, soweit der realisierbare Wert aller Sicherheiten den Gesamtbetrag aller Forde-
rungen der Bank nicht nur vorübergehend um mehr als 10 v. H. übersteigt. Diese 
Deckungsgrenze erhöht sich um den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit 
die Bank im Verwertungsfall mit der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwertungs-
erlösen belastet ist. Die Bank wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.

Einzugspapiere

Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft

(1) Inkasso-Vereinbarung
Schecks, Wechsel, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere werden von der Bank 
nur zum Einzug (Inkasso) hereingenommen, soweit nichts anderes vereinbart ist.

(2) Rückbelastung
Hat die Bank den Gegenwert von Einzugspapieren schon vor Eingang gutgeschrie-
ben, so kann sie den Gegenwert bei Nichteinlösung der Papiere rückbelasten, und 
zwar auch nach einem zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, 
wenn

■■ ihr der Gegenwert nicht zugeht oder 
■■ die freie Verfügung über den Gegenwert durch Gesetz oder behördliche Maßnah-

men beschränkt ist oder
■■ die Papiere infolge unüberwindlicher Hindernisse nicht oder nicht rechtzeitig 

vorgelegt werden können oder
■■ der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht bekannten unverhältnismä-

ßigen Schwierigkeiten verbunden ist oder
■■ in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, ein Moratorium ergangen ist.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Bank Einzugspapiere auch schon 
vor Fälligkeit zurückgeben. Die Rückbelastung ist auch zulässig, wenn die Papiere 
nicht zurückgegeben werden können. Ist dies von der Bank zu vertreten, so trägt 
sie einen sich hieraus ergebenden Schaden des Kunden.

Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel
Wenn Schecks, die am Bankplatz der Bank zahlbar sind, nicht spätestens am drit-
ten Geschäftstag, Schecks auf auswärtige Bankplätze nicht spätestens am vierten 
Geschäftstag vor Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel 29 Scheckgesetz) eingereicht 
werden bzw. bei Übersendung nicht innerhalb dieser Fristen vor Geschäftsschluss 
bei der Bank eingehen, so hat der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die 
eventuelle Anwendung von Eilmitteln gesondert hinzuweisen.

Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft

(1) Sicherungseigentum
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug überträgt der Kunde der 
Bank das Sicherungseigentum an den Papieren für den Fall, dass das Einzugspapier 
nicht eingelöst wird und der Bank aufgrund von Vorausverfügungen des Kunden 
im Hinblick auf das Einzugsgeschäft Ansprüche gegen den Kunden zustehen, und 
zwar bis zum Ausgleich dieser Ansprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigen-
tums gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über.

(2) Sicherungsabtretung
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Lastschriften, kaufmännische 
Handelspapiere), so gehen die zugrunde liegenden Forderungen unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 auf die Bank über.
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Auflösung der Geschäftsbeziehung

Nr. 26 Kündigungsrecht

(1) Ordentliche Kündigung
Soweit keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen und weder eine Laufzeit 
noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, können sowohl der 
Kunde als auch die Bank die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäfts-
zweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt die 
Bank, so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden angemessen Rechnung 
tragen, insbesondere nicht zur Unzeit kündigen.
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. Girovertrag oder 
Kartenvertrag) durch die Bank beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der Kunde als auch die 
Bank die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige jederzeit 
fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, aufgrund dessen dem Kün-
digenden die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. 
Dabei sind die berechtigten Belange des anderen Vertragspartners zu berücksich-
tigen. Für die Bank ist ein solcher Kündigungsgrund insbesondere gegeben, wenn 
aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgeführten Umstände die Einhaltung der 
Zahlungsverpflichtungen des Kunden oder die Durchsetzbarkeit der Ansprüche der 
Bank – auch unter Verwertung etwaiger Sicherheiten – gefährdet wird:

a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebliche Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden oder in der Werthaltigkeit der für ein Darlehen 
gestellten Sicherheiten eintritt, insbesondere wenn der Kunde die Zahlungen ein-
stellt oder erklärt, sie einstellen zu wollen, oder wenn von dem Kunden angenom-
mene Wechsel zu Protest gehen;

b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder zur Verstärkung von 
Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach Aufforderung durch die Bank nicht innerhalb 
angemessener Frist nachkommt;

c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht 
hat;

d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wird; 

e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mitverpflichteten oder des persönlich 
haftenden Gesellschafters wesentlich verschlechtert haben oder erheblich gefähr-
det sind, sowie bei Tod oder Wechsel des persönlich haftenden Gesellschafters.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die 
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder 
nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Etwas anderes gilt nur, wenn der Kunde die 
Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, er die Leistung zu einem im Vertrag 
bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl 

die Bank den Fortbestand ihres Leistungsinteresses vertraglich an die Rechtzeitig-
keit der Leistung gebunden hat, oder wenn besondere Umstände vorliegen, die un-
ter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine sofortige Kündigung rechtfertigen.

(3) Kündigung bei Verbraucherdarlehensverträgen
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderregelungen für die Kündi-
gung von Verbraucherdarlehensverträgen vorsieht, kann die Bank nur nach Maßga-
be dieser Regelungen kündigen.

(4) Rechtsfolgen bei Kündigung
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner Geschäfts-
zweige werden die auf den betroffenen Konten geschuldeten Beträge sofort fällig. 
Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Bank insoweit von allen für ihn oder in 
seinem Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu befreien.
Die Bank ist berechtigt, die für den Kunden oder in seinem Auftrag übernommenen 
Verpflichtungen zu kündigen und sonstige Verpflichtungen, insbesondere solche in 
fremder Währung, mit Wirkung gegen den Kunden auszugleichen sowie hereinge-
nommene Wechsel und Schecks sofort zurückzubelasten; die wechsel- oder scheck-
rechtlichen Ansprüche gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten 
auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel und Schecks mit Nebenforderungen 
verbleiben der Bank jedoch bis zur Abdeckung eines etwaigen Schuldsaldos.

Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder einzelner Geschäfts-
zweige gelten für die Abwicklung und in dem Abwicklungsverhältnis entsprechen-
den Umfange die Allgemeinen Geschäftsbedingungen weiter.

Nr. 28 Schutz der Einlagen durch Institutssicherung
Die Bank ist dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe an-
geschlossen. Als institutssichernde Einrichtung im Sinne des Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetzes schützt dieses System den Bestand der ange-
schlossenen Institute und überwacht die Risikosituation. Die Bank ist befugt, dem 
Sicherungssystem oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number.
3 Bank Identifier Code.
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Fassung Oktober 2009

Bedingungen für den  
Überweisungsverkehr.

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden 
Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bar-
geldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, 
jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden 
Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dau-
erauftrag). 

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und Bank-
leitzahl seiner Bank oder IBAN1 und BIC2 seiner Bank) und die ihm vom Zahlungs-
empfänger genannte Kundenkennung des Zahlungsempfängers (Kontonummer 
und Bankleitzahl oder IBAN und BIC oder andere Kennung des Zahlungsdienstleis-
ters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für die Ausführung der Überwei-
sung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1 und 3.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der 
Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten 
Art und Weise (z.  B. per Onlinebanking) mit den erforderlichen Angaben gemäß 
Nummer 2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu 
achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzöge-
rungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden 
für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften An-
gaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der 
Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der 
Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies 
außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende 
Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der 
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (z. B. PIN/TAN).

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Über-
weisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang so-
wie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüs-
selung mit.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang 
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvor-
richtungen der Bank (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf 
dem Onlinebanking-Server).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz  1 
Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als 
zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank 
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so 
gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist 
(siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Nach Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absät-
ze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich. Der Widerruf muss 
der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektroni-
sche Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege 
zugehen.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Über-
weisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Überwei-
sung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer  1.1) bis zum Ende des 
vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Der Wi-
derruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf 
diesem Wege zugehen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines 
Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund 
des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungs-
auftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die 
Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhin-
dern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines 
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausfüh-
rung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1 und 3.1) in der vereinbarten 
Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autori-
siert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung aus-
reichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender 
Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten 
Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der 
vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Num-
mer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Aus-
führung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt 
oder verstößt die Ausführung gegen zwingende gesetzliche Vorschriften (z.  B. 
Entgeltteilung gemäß §  675q Absatz  3 Bürgerliches Gesetzbuch) kann die Bank 
die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 bezie-
hungsweise 3.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, 
die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar 
keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber 
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den 
Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der 
Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter 
Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem 
Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer be-
ziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz 
oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem Society 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien 
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus 
Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorüberge-
hend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in 
den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten.

1.10 Entgelte

1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb Deutsch-
lands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR3) in Euro 
oder in einer anderen EWR-Währung4 
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbe-
ziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung 

■■ für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) oder 
■■ für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in Wäh-

rungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen6) und 
■■ für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, 

verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 1 bis 6 unserer AGB.

1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der 
Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Be-
stimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Um-
rechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkur-
ses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 
Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus 
einer öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beach-
ten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be-
schwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR3) in Euro oder in anderen EWR-Währungen4

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

■■ Name des Zahlungsempfängers,
■■ Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl und Name des Zah-

lungsdienstleisters des Zahlungsempfängers oder 
■■ Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-

Identifizierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers,
■■ Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
■■ Betrag,
■■ Name des Kunden,
■■ Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens 
innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überwei-
sungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an 
einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem 
Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag 

in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im 
Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Aus-
führungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag 
der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die 
Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Wäh-
rung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbe-
trag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) 
hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag unverzüglich zu er-
statten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses 
Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch 
die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte.

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisier-
ten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er-
stattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht er-
folgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt 
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Über-
weisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezo-
gen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers 
unverzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjeni-
gen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist ge-
mäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.3.3; bei Kunden, die keine Verbraucher 
sind, nach Nummer 2.3.4.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung 
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche 
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht

■■ für nicht autorisierte Überweisungen,
■■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
■■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
■■ für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Überweisungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Über-
weisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Schadensersatz-
ansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht 
autorisierten Überweisungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach 
§ 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung 
nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

■■ Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

■■ Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

110602500_8korr.indd   14 21.08.09   07:30



15

■■ Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überwei-
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschä-
den handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung be-
grenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist ausge-
schlossen,

■■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist oder

■■ soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. 
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzu-
erlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überwei-
sungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung 
mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon un-
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR3) in Währungen eines Staates außerhalb des 
EWR (Drittstaatenwährung6) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des 
EWR (Drittstaaten5)

3.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:

■■ Name und ggf. Adresse des Zahlungsempfängers,
■■ Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer des 

Zahlungsempfängers,
■■ Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überweisungen 

innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen in andere Staa-
ten der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers anzugeben,

■■ Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
■■ Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
■■ Betrag,
■■ Name des Kunden,
■■ Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.3.1 Haftung der Bank für nicht autorisierte Überweisungen
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer  1.3 Ab-
satz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich 
zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. 

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultie-
ren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung
Bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisungen hat 
der Kunde, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und un-
gerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB, Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen:

■■ Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

■■ Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

■■ Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Überweisung 
nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn

■■ die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft angegebe-
nen Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde, oder

■■ die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag ord-
nungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überwei-
sungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung 
mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon 
schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kun-
den über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Be-
lastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Deutschland DE Euro EUR
Estland EE Estnische Krone EEK
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Kroatischer Kuna HRK
Lettland LV Lettischer Lats LVL
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen LT Litauischer Litas LTL
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
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Zielland Kurzform Währung Kurzform

Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und 
Nordirland

GB Britisches Pfund Sterling GBP

Zypern CY Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern 
und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische 
Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polni-
scher Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur grenzüberschreitende Zahlun-
gen mit Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitglied-
staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
6 Z. B. US-Dollar.

Anlage 2: Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis

Ausführungsfrist für Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des EWR:

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers wie folgt eingeht:

Überweisungen in Euro 

Belegloser Überweisungsauftrag: max. 3 Geschäftstage. Ab 1. Januar 2012 max. 
ein Geschäftstag.
Beleghafter Überweisungsauftrag: max. 4 Geschäftstage. Ab 1. Januar 2012 max. 
zwei Geschäftstage. 

Überweisungen in anderen EWR-Währungen 

Belegloser Überweisungsauftrag: max. 4 Geschäftstage. 
Beleghafter Überweisungsauftrag: max. 4 Geschäftstage. 
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Fassung Oktober 2009

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungs- 
und Abbuchungsauftragsverfahren.

Die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs- und 
Abbuchungsauftragsverfahren gelten für die folgenden Verfahren:

■■ Abschnitt A.:    
„Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“

■■ Abschnitt B.:    
„Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren“

A. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs
verfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugsermächtigungs-
lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu-
lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages 
vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 

1.2 Entgelte 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 bis 6 unserer 
AGB.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be-
schwerdestellen wenden.

2 Einzugsermächtigungslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank 
an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der 
Kunde den Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden mittels Last-
schriften einzuziehen (Einzugsermächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den 
jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der 
Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der entspre-
chenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde kann der 

Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift so lange widerspre-
chen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bank-
leitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu 
verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugsermäch-
tigungslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenken-
nung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung 
an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsemp-
fänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl 
des Zahlungsempfängers aus.

2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zahlungsempfän-
ger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter Ein-
schaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers werden 
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto 
des Kunden belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Num-
mer A.2.3.2), wenn 

■■ der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt,
■■ die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichti-

gen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen 
sind oder

■■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 
auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösun-
gen nimmt die Bank nicht vor.

2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (sie-
he Nummer  A.2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer Einzugsermächti-
gungslastschrift (siehe Nummer A.2.3.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglich-
keiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im 
Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.3.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugser-
mächtigungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten Lastschriftbetrag dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu.

(2) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Aus-
führung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kun-
den, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der Last-
schriftbelastungsbuchung
Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über die Ge-
nehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto.
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er dem Zah-
lungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so 
hat er Einwendungen gegen diese im Saldo des nächsten Rechnungsabschlusses 
enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zu-
gang des Rechnungsabschlusses schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäfts-
beziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-
banking), auf diesem Wege zu erheben. Es genügt die Absendung innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung der Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsab-
schlusses besonders hinweisen.

2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung
Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelastungsbu-
chung, ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag sowie etwaige Entgelte und Zinsen unverzüglich zu erstatten. Da-
bei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
befunden hätte.

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung von 
autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstat-
tung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusam-
menhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rech-
nung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

2.5.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder 
bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von den Nummern A.2.5.1 und A.2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht

■■ für nicht autorisierte Zahlungen,
■■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
■■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
■■ für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher 

ist.

2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlun-
gen oder nicht autorisierten Zahlungen
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer A.2.5.2 und Schadenser-
satzansprüchen in Nummer A.2.5.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, ne-
ben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadens-
ersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

■■ Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisier-
ten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Ver-
braucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

■■ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis A.2.5.4 ist ausgeschlos-
sen,

■■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag un-
gekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 
oder

■■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern  A.2.5.1 bis A.2.5.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungs-
buchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Scha-
densersatzansprüche nach Nummer A.2.5.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsver-
fahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungsauftragslast-
schrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu-
lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages 
vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, sind die Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 bis 6 unserer AGB maß-
geblich.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be-
schwerdestellen wenden.

2 Abbuchungsauftragslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an 
einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss der 
Kunde

■■ vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, Geldbeträge 
vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslastschriften einzuziehen und
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■■ die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften seinem 
Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungs-
empfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauf-
tragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Last-
schriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bank-
leitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu 
verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauf-
tragslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an 
den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfän-
ger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl aus.

2.2 Abbuchungsauftrag

2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank die Einlö-
sung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers. Die Autori-
sierung umfasst die Belastung des Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftrags-
lastschriften des Zahlungsempfängers und die Ausführung von Zahlungen durch 
Übermittlung der abgebuchten Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder in der mit der 
Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu erteilen. Der Abbuchungs-
auftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:

■■ Name des Zahlungsempfängers,
■■ Name des Kunden,
■■ Bezeichnung der Bank des Kunden und
■■ seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusätzliche An-
gaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank 
widerrufen werden. Der Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde 
(z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Der Widerruf wird am auf den 
Eingang folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. 

2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus be-
stimmten Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu be-
wirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem Tag der Vorlage der bestimmten 
Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. 
Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Diese Weisung sollte zusätzlich auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann diese 
nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die 
Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag end-
gültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann 
der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungsempfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter Ein-
schaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers werden 
am Tag der Vorlage mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbe-
trag dem Konto des Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobe-
lastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeits-
tag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer B.2.4.2), wenn

■■ der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.1 vorliegt,
■■ der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.2 vom Kunden widerrufen worden 

ist,
■■ der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer B.2.2.3 zugegangen 

ist,
■■ die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichti-

gen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen 
sind oder

■■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 
auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösun-
gen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 
dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe 
Nummer B.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer Abbuchungs-
auftragslastschrift (siehe Nummer B.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer B.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt ha-
ben, berichtigt werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden 
aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempfängers belastete 
Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ an-
gegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbuchungsauf-
tragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am da-
rauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Aus-
führung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kun-
den, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
gesondert vereinbart werden.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauf-
tragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Last-
schriftbetrages verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer B.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu 
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten 
Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstat-
tung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusam-
menhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rech-
nung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß 
Nummer B.2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, haftet die Bank nach Nummer B.2.6.3, bei Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, nach Nummer B.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder 
bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
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tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese Haftungsgrenze 
gilt nicht

■■ für nicht autorisierte Zahlungen,
■■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
■■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
■■ für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher 

ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlun-
gen oder nicht autorisierten Zahlungen
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer  B.2.6.2 und Schadens-
ersatzansprüchen in Nummer  B.2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher 
sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach §  667 BGB und aus 
ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812  ff. BGB lediglich Schadensersatzan-
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

■■ Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisier-
ten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Ver-
braucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

■■ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis B.2.6.4 ist ausgeschlos-
sen,

■■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist oder

■■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern  B.2.6.1 bis B.2.6.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungs-
buchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Scha-
densersatzansprüche nach Nummer B.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch beg	
ründenden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
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Fassung Oktober 2009

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift
verfahren.

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu-
lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages 
vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher 
sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 bis 6 unserer AGB.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beach-
ten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be-
schwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift 

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den Zah-
lungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA 
gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss

■■ der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren nutzen und

■■ der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Last-
schriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Last-
schrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbu-
chung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbe-
trages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2 der Bank als 
seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich 
auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger 
anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden-
kennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz oder in den USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit au-
torisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften des 
Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank verein-
barten Art und Weise zu erteilen.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden ent-
halten sein:

■■ Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mit-
tels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

■■ Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthal-
ten:

■■ Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
■■ eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
■■ Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen,
■■ Name des Kunden und
■■ seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche An-
gaben enthalten.
Mit dem Einzug der letzten Lastschrift teilt der Zahlungsempfänger der Bank des 
Kunden die Erledigung des SEPA-Lastschriftmandates mit.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner 
Bank widerrufen werden. Der Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg verein-
bart wurde (z.  B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Der Widerruf wird 
ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf muss zusätzlich auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden. 

2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimm-
ten SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese 
Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fäl-
ligkeitstag schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektroni-
sche Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege 
zugehen. Diese Weisung muss zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger 
erklärt werden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg und 
ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen Bank, der 
Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftman-
dats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsemp-
fänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Anga-
ben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung 
der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die 
Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschriftman-
dat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-
Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Satz 2 und Satz 4). Für den Zugang dieser 
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form 
(siehe Nummer 2.2.1 Satz 3). 

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im 
Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angege-
benen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag 
nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag 
der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, 
wenn

■■ der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer 2.2.2 zu-
gegangen ist,

■■ der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 2.2.3 
zugegangen ist,

■■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 
auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösun-
gen nimmt die Bank nicht vor,

■■ die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem 
Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

■■ die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
−− eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar feh-

lerhaft ist,
−− eine Mandatsreferenz fehlt,
−− ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
−− kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer  2.4.1 Absatz  2 rückgängig 
gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe 
Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Last-
schrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens 
bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, 
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden 
aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschrift-
betrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fäl-
ligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden 
Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Aus-
führung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kun-
den, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungs-
buchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung 
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 
hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige 
Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmigung des Kunden un-
mittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu 
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten 
Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstat-
tung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusam-
menhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rech-
nung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß 
Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absät-
zen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher 
sind, nach Nummer 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder 
bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von den Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank 
hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht

■■ für nicht autorisierte Zahlungen,
■■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
■■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
■■ für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher 

ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlun-
gen oder bei nicht autorisierten Zahlungen
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und Schadensersatz-
ansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben 
etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB, lediglich Schadensersatz-
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

■■ Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisier-
ten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Ver-
braucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

■■ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
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2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist ausgeschlossen, 

■■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder

■■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlun-
gen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der 
Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Scha-
densersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahren.

Fassung Oktober 2009

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zahlungsempfänger mittels 
SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu-
lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages 
vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 
bis 6 unserer AGB maßgeblich.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be-
schwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden, die 
keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen 
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Eu-
ro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA 
gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss

■■ der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmen-
Lastschriftverfahren nutzen,

■■ der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandat erteilen und

■■ der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bestätigen 
(siehe Nummer 2.2.2).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Last-
schrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbe-
trages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und den BIC3 der Bank als 
seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließ-
lich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger 
anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden-
kennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichten-
übermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunica-
tion (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz oder in den USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-Business 
Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat. Da-
mit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschrif-
ten des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank 
vereinbarten Art und Weise zu erteilen.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärungen des Kun-
den enthalten sein:

■■ Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mit-
tels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und

■■ Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) 
enthalten:

■■ Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
■■ eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
■■ Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen,
■■ Name des Kunden und
■■ seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche An-
gaben enthalten.

2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 unverzüglich zu 
bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der vereinbarten Art und Weise aus 
dem vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt 
und diese Mitteilung unterzeichnet oder in der vereinbarten Art und Weise authen-
tifiziert:

■■ Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
■■ Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
■■ Mandatsreferenz,
■■ Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen und
■■ Datum auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine unterschriebene Kopie des SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats übermitteln.
Ohne diese Mitteilung an die Bank wird diese keine Zahlungsvorgänge aufgrund 
SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers einlösen.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gegen-
über dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unverzüglich schriftlich zu 
informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber 
seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg verein-
bart wurde (z.  B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Der Widerruf wird 
ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf muss zusätzlich auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften 
nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 2 und 3.

2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus be-
stimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. 
Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebe-
nen Fälligkeitstag schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z.  B. Onlinebanking), auf 
diesem Wege zugehen. Diese Weisung muss zusätzlich auch gegenüber dem Zah-
lungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann diese nur noch 
zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Verein-
barung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zu-
rückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann der 
Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim Zah-
lungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätz-
liche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung 
der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die 
Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen 
SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser 
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form 
(siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im 
Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angege-
benen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag 
nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag 
der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, 
wenn

■■ der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 2.2.2 vorliegt,
■■ der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß Nummer 2.2.3 zu-

gegangen ist,
■■ der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 2.2.4 

zugegangen ist,
■■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 

auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösun-
gen nimmt die Bank nicht vor,

■■ die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem 
Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

■■ die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
−− die Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar feh-

lerhaft ist,
−− die Mandatsreferenz fehlt,
−− das Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
−− kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer  2.4.1 Absatz  2 rückgängig 
gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe 
Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Last-
schrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens 
bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, 
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden 
aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschrift-
betrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fäl-
ligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden 
Geschäftstag. 

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-Last-
schrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetra-
ges verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu 
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde von der Bank den 
Ersatz eines hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben. Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätz-
lich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkun-
gen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 ist ausgeschlossen, 

■■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder

■■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und Einwendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen 
oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.

1 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, 
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

110602500_8korr.indd   25 21.08.09   07:30



26

A. Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Der Karteninhaber kann die BW-BankCard (nachfolgend Karte), soweit diese entspre-
chend ausgestattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten der Bank.

b) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei ei-
nem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten der Bank, sofern der 
Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen des 
Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Konto-
vollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er 
dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die 
Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für 
die Nutzung an Geldautomaten und KontenManagern elektronisch sperren.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des Konto-
guthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch 
wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht ein-
hält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus 
der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto 
führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

3. Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für 
den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte 
ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, 
die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des 
Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zu-
rückzugeben.

4. Sperre und Einziehung der Karte
Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) 
veranlassen, 

■■ wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
■■ wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 

rechtfertigen oder
■■ wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Karte besteht.
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre un-
terrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte 
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

5. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

5.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach 
Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

5.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 
abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht 
unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie missbräuchlich einge-
setzt werden kann. 

5.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis 
von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht 
auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt 

werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, 
hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos Verfügungen 
zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

5.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN 
fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperran-
zeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperran-
nahmedienst (Telefon: 116 116) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur 
möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Konto-
nummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das 
betreffende Konto ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an Geldautomaten 
und am KontenManager. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhanden gekomme-
ne Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontofüh-
renden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in 
den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls 
unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

6. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) 
zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Un-
terschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach 
Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr 
widerrufen.

7. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

■■ sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
■■ der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle 

Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
■■ die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt 
wird, unterrichtet.

8. Entgelte
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate 
vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kon-
toinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Onlinebanking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 bis 6 
unserer AGB.

9. Information des Kontoinhabers über die Kartenverfügung
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit 
der Karte getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie 
die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 

Bedingungen für die BW-BankCard.

Fassung Oktober 2009

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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10. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

10.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich 
und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenver-
fügung befunden hätte.

10.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung z. B. in Form der

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung 
des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz  1 hinaus von der Bank die Erstattung der 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen 
und ihn über das Ergebnis unterrichten.

10.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kon-
toinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern A.II.10.1 
oder 10.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht 
um einen Verbraucher, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden 
einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfälti-
ge Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch 
ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist 
auf 12.500,- Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbe-
schränkung gilt nicht

■■ für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
■■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
■■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
■■ für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber 

Verbraucher ist.

10.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.10.1 bis 10.3 sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um 
eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der 
Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die 
aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer  A.II.10.3 kann 
der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

11. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

11.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, wird sie ihm gestohlen oder kommt sie 
sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen 
in Form der

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige ver-
ursacht werden, in Höhe von maximal 150,- Euro. Die Haftung nach Absatz 6 für 
Vorsatz und Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, ohne 
dass ein Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen der Karte vorliegt, 
haftet der Kontoinhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Be-
trag von maximal 150,- Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Auf-
bewahrung der PIN fahrlässig verletzt hat. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz 
und Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, trägt der 
Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden 
Schaden nach Absatz  1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150,-  Euro 
hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen 
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens. 

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe 
von maximal 150,- Euro gemäß vorstehender Absätze 1 und 2 und übernimmt alle 
Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperr-
anzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. 
Nummer 5 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig 
verletzt hat. Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch 
die Bank erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsent-
lastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet. 

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 bis 3 
verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil 
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und 
hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

■■ er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder 
dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

■■ die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Kar-
te verwahrt war,

■■ die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch 
dadurch verursacht wurde.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrah-
men gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmen.

11.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Dieb-
stahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle da-
nach durch Verfügungen z. B. in Form der 

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt 
der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden. 

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service der Bank

1.1 Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten der Bank sind für den Karteninhaber nur im Rah-
men des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung 
der Karte an Geldautomaten wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte 
durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit 
denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden unabhängig 
vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit 
abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rah-
men des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits 
in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine 
Änderung des Verfügungsrahmens der Karte und für alle zu seinem Konto ausge-
gebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann 
nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persön-
liche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kartenin-
haber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.

2. Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

2.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der 
Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vo-
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rausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten der Bank 
innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A.
III. Nummer  1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Vo-
raussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine 
entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-
Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum 
Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des 
Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu 
wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen 
angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen 
durch die Bank wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufge-
laden. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-
Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der 
Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein 
ablehnender Hinweis angezeigt.

2.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persön-
liche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kartenin-
haber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, 
die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert 
worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils auto-
risierten Betrag. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers 
aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-
Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
1. Serviceumfang KontenManager
Der Karteninhaber – sofern er auch Kontoinhaber ist – kann unter Verwendung sei-
ner BW-BankCard (nachfolgend Karte) und der persönlichen Geheimzahl an Kon-
tenManagern der Bank folgende Funktionen ausführen: Giro- und Sparkontoaus-
zug erstellen, Kontostände und Kontenübersicht abfragen sowie Kontoüberträge 
durchführen. Karteninhaber, die nicht Kontoinhaber des in der Karte angegebenen 
Kontos sind (Verfügungsberechtigte), stehen unter Verwendung ihrer Karte und der 
persönlichen Geheimzahl am KontenManager der Bank nur die Funktionen Girokon-
toauszug und Girokontostand zur Verfügung.

2. Kontoauszüge und Kontoinformationen

2.1 Der Kontenmanager ermöglicht dem Inhaber einer Karte, Kontoauszüge 
einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das in der Karte 
angegebene Konto sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten, auf die der Karten-
inhaber Zugriff hat, ausdrucken zu lassen. 

2.2 Bereithaltung von Belegen
Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am KontenManager nicht mit ausge-
druckt werden können, werden dem Kunden auf Anforderung bei der kontoführen-
den Stelle zur Verfügung gestellt. Die Bank ist berechtigt, dem Kunden die Anlagen 
auch ohne Anforderung gegen Protoersatz zuzusenden.

2.3 Haftung der Bank
Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden tech-
nischen Möglichkeiten erstellt. Die Kontoauszüge beinhalten die Kontobewegun-
gen, die bis zum Abruf verbucht und für den KontenManager bereitgestellt sind. Bei 
Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen ihres Verschuldens.

2.4 Zusendung von Auszügen
Ohne Anforderung des Kunden kann ein Kontoauszug erstellt und dem Kontoinha-
ber gegen Portoersatz zugesandt werden, wenn ein Kontoauszug innerhalb von 35 
Tagen nicht am KontenManager abgerufen wurde.

2.5 Zugangssperre
Ist die Karte gesperrt, so wird sie vom KontenManager abgelehnt bzw. eingezogen. 
Die Sperre richtet sich nach Abschnitt A.ll. Nummer 4.

2.6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang der Karte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten unter 
Abschnitt A.ll. Nummern 5.1 bis 5.4.
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Scha-
dens im Rahmen dieser Servicefunktion der Karte beitragen, so bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Bank und Kontoin-
haber den Schaden tragen.

2.7 Widerruf der Bank
Die Bank kann jederzeit die Berechtigung des Kunden zur Benutzung des Konten-
Managers schriftlich widerrufen.

3. Kontoüberträge
Der Karteninhaber, der gleichzeitig Kontoinhaber des in der Karte angegebenen 
Kontos ist, kann Kontoüberträge durchführen: von dem auf der Karte angegebenen 

Konto sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff 
hat, auf eigene kontoübertragsfähige Konten bei der Bank.

4. SB-Sparverkehr

4.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung von der Karte und persönli-
cher Geheimzahl (PIN) an Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals (Konten-
Managern) der Bank über Sparkonten, die durch besondere Vereinbarung des Kon-
toinhabers mit der Bank für diese Verwendungsart freigegeben sind, Verfügungen 
in Selbstbedienung treffen (SB-Sparverkehr). Die Freigabe zum SB-Sparverkehr er-
folgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr 
nutzen können, richtet sich nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber 
hierfür getroffenen Vereinbarungen. Im SB-Sparverkehr können Nachträge im Spar-
buch dokumentiert sowie Einzahlungen durch Umbuchung vom Girokonto bei der 
Bank auf das Sparkonto oder in bar vorgenommen werden, sofern hierfür geeignete 
Geldautomaten von der Bank zur Verfügung gestellt sind. Ferner sind Auszahlun-
gen vom Sparkonto durch Umbuchung auf das Girokonto bzw. ein anderes Konto 
des Kontoinhabers bei der Bank oder in bar am Geldautomaten möglich.

4.2 Verfügungsrahmen
Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf einen Betrag 
von 2.000 Euro pro Kalendermonat beschränkt. Für Dienstleistungen des Zahlungs-
verkehrs kann der SB-Sparverkehr nicht genutzt werden.

4.3 Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des Terminals
Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die Karte und Eingabe der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach Auswahl eines zum SB-Sparverkehr freigegebenen 
Kontos mittels Display oder Bildschirm des Terminals wird der aktuelle Kontosaldo 
angezeigt. Im Anschluss kann die vorgesehene Transaktion ausgeführt werden.
Bei SB-Sparverkehr mit Loseblatt-Sparbuch werden die Daten der erfolgten Transak-
tion automatisch zum Ausdruck bereitgestellt. Sie können durch Wahl der Druck-
funktion am selben Gerät oder an einem anderen, hierfür von der Bank zur Verfü-
gung gestellten Gerät vom Kunden mittels Karte und entsprechender Funktionswahl 
als neues Kontoblatt ausgedruckt werden. Der Kunde wird auf die Möglichkeit, den 
Ausdruck erstellen zu lassen, bei der Transaktion im Bildschirm/Display hingewie-
sen. Das neue Kontoblatt ist vom Kontoinhaber im Loseblatt-Sparbuch abzuheften. 
Der Ausdruck wird im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden techni-
schen Möglichkeiten erstellt. Bei Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen 
ihres Verschuldens. Wird vom Kunden kein Ausdruck angefordert oder kann dieser 
aus technischen Gründen zum Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und ist 
die Speicherkapazität des Geräts, z. B. durch Dauerauftragsbuchungen oder Zins-
buchungen, erschöpft, wird die Bank bei Loseblatt-Sparbüchern ein Kontoblatt er-
stellen und dem Kontoinhaber zusenden. 
Unstimmigkeiten im Rahmen des Verfahrensablaufs oder im Zusammenhang mit 
dem Kontoausdruck sind der Bank unverzüglich anzuzeigen. 

4.4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in 
Abschnitt A.II. Nummern 5.1 bis 5.4. 

4.5 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 10.

4.6 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen im SB-Sparver-
kehr richtet sich nach den Regelungen unter Abschnitt  A.II. Nummer  11. Abwei-
chend von Abschnitt A.II. Nummer 11.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers 
auf den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen (Abschnitt B. Num-
mer 4.2) beschränkt.

4.7 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.III. Nummer 1.2.

4.8 Geltung der „Bedingungen für den Sparverkehr“
Ergänzend finden die „Bedingungen für den Sparverkehr“ in dem Umfang Anwen-
dung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist. 

4.9 Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen
Der Kontoinhaber kann das zum SB-Sparverkehr geeignete Sparkonto weiterhin zur 
Vornahme von Transaktionen an der Barkasse nutzen. In diesen Fällen gelten die 
„Bedingungen für den Sparverkehr“. Die vorstehenden Regelungen zur Teilnahme 
am SB-Sparverkehr finden insoweit keine Anwendung. 

C. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemög-
lichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- und 
Beschwerdestellen wenden.
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A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Der Karteninhaber kann die BW-BankCard plus (nachfolgend Karte), soweit diese 
entsprechend ausgestattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debit-
kartensystemen:
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldau-
tomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 
Kassen im Rahmen des deutschen electronic cash-Systems, die mit dem girocard-
Logo gekennzeichnet sind.

c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo ge-
kennzeichnet sind.

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei ei-
nem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern der Geldauto-
matenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System 
teilnimmt.

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkar-
tensystemen:
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldau-
tomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. 

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 
Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend ausge-
stattet ist. In einigen Ländern kann je nach System anstelle der PIN die Unterschrift 
gefordert werden. 

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei ei-
nem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines fremden Systems, 
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkan-
bieter an dem System teilnimmt. 
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für 
das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Han-
dels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo gekenn-
zeichnet sind (GeldKarte-Terminals). 

b) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion 
eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen

■■ der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgene-
rierte Zusatzanwendung) oder

■■ eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Kar-
teninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen des 
Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Konto-
vollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er 
dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die 
Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht 
für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen sowie für die Auf-
ladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, 
das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatz-
anwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der 

Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der 
Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, 
besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der Geld-
Karte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte 
gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des Konto-
guthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch 
wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht ein-
hält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus 
der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto 
führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird 
das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwäh-
rungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Ände-
rung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird un-
mittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 

4. Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für 
den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte 
ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, 
die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des 
Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zu-
rückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter 
Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmens-
generierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das 
die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu 
lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und 
der Bank.

5. Sperre und Einziehung der Karte
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautoma-
ten) veranlassen, 

■■ wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
■■ wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 

rechtfertigen oder
■■ wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Karte besteht.
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre un-
terrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte 
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge wer-
den dem Karteninhaber erstattet. 

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung 
gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung 
nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom karten-
ausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, 
die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist 
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die 
Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur wei-
teren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für 
jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

Bedingungen für die  
BW-BankCard plus.

Fassung Oktober 2009

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

6.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach 
Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 
abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht 
unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des 
girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann 
jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ver-
brauchen.

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis 
von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht 
auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt 
werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, 
hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos Verfügungen 
zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN 
fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperran-
zeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst (Telefon: 116 116) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur mög-
lich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer 
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffen-
de Konto ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und au-
tomatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhanden gekommene 
Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführen-
den Stelle, in Verbindung setzen (Telefon: 0711 124-43100). Der Karteninhaber hat 
jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in 
den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls 
unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip 
der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen 
die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. 

(4) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) 
zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Un-
terschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach 
Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr 
widerrufen.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

■■ sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat, 
■■ der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nut-

zungsgrenze nicht eingehalten ist oder
■■ die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt 
wird, unterrichtet.

9. Entgelte
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate 
vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kon-
toinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Onlinebanking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 2 bis 6 
unserer AGB.

10. Information des Kontoinhabers über die Kartenverfügung
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit 
der Karte getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie 
die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Über die mit der 
Geldkarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unter-
richtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten Bezahl-
vorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers nachvollziehen.

11. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

11.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen,
■■ Aufladung der GeldKarte,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich 
und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenver-
fügung befunden hätte.

11.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung z. B. in Form der

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen,
■■ Aufladung der GeldKarte,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung 
des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz  1 hinaus von der Bank die Erstattung der 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen 
und ihn über das Ergebnis unterrichten.

11.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kon-
toinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern A.II.11.1 
oder 11.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht 
um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in 
der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), be-
schränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung 
des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterwei-
sung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu 
tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500,- Euro je Kartenverfü-
gung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

■■ für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
■■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
■■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
■■ für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber 

Verbraucher ist.

11.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.11.1 bis 11.3 sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um 
eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der 
Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die 
aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A.II.11.3 kann der 
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Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände

■■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

■■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

12. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

12.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, wird sie ihm gestohlen oder kommt sie 
sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen 
in Form der

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen,
■■ Aufladung der GeldKarte,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige ver-
ursacht werden, in Höhe von maximal 150,- Euro. Die Haftung nach Absatz 6 für 
Vorsatz und Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, ohne 
dass ein Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen der Karte vorliegt, 
haftet der Kontoinhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Be-
trag von maximal 150,- Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Auf-
bewahrung der PIN fahrlässig verletzt hat. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz 
und Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, trägt der 
Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden 
Schaden nach Absatz  1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150,-  Euro 
hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen 
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens. 

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe 
von maximal 150,- Euro gemäß vorstehender Absätze 1 und 2 und übernimmt alle 
Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperr-
anzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A.II. 
Nummer 6 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig 
verletzt hat. Wird die Karte missbräuchlich im Rahmen des internationalen Maestro-
Verfahrens bzw. dem europäischen V-Pay Verfahrens ohne persönliche Geheimzahl 
nur mit Unterschrift verwendet, so erstattet die Bank diese Schäden in voller Höhe. 
Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Bank 
erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung 
glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet. 

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 bis 3 
verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil 
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und 
hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

■■ er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder 
dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

■■ die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Kar-
te verwahrt war,

■■ die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch 
dadurch verursacht wurde.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrah-
men gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmen.

12.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Dieb-
stahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle da-
nach durch Verfügungen z. B. in Form der 

■■ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
■■ Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-

tungsunternehmen,
■■ Aufladung der GeldKarte,
■■ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt 
der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden. 

12.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht 
möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung 
oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an 
automatisierten Kassen erstattet die Bank den in der GeldKarte gespeicherten Be-
trag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespei-
cherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der 
GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vo-
rangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der 
Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden unabhängig vom aktu-
ellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewie-
sen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch 
nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des 
Verfügungsrahmens der Karte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten 
vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herab-
setzung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im 
Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, 
nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hinterei-
nander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten 
Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den 
Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Ver-
tragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten 
Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen gel-
tend zu machen.

2. GeldKarte

2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt werden. 
Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungs-
bereiches bargeldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo gekenn-
zeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Ver-
fügungsrahmens (Abschnitt A.III. Nummer 1.1) zulasten des auf der Karte ange-
gebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200,- Euro aufladen. Vor dem 
Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Kar-
teninhaber kann, soweit technisch realisiert, seine GeldKarte auch gegen Bargeld 
sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Karte zulasten des Kontos, über das 
die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, 
über die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können 
nur bei der kartenausgebenden Bank entladen werden. Die Entladung von Teilbe-
trägen ist nicht möglich. 
Bei einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die Bank dem Karteninhaber 
den nicht verbrauchten Betrag.
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines 
anderen (soweit technisch realisiert) aufzuladen, so ist die persönliche Geheimzahl 
(PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht mehr, 
wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber 
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, 
in Verbindung setzen.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines 
anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das auf der Karte ange-
geben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahlvor-
gang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um den verfügten 
Betrag. 
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3. Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der 
Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vo-
rausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb 
des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A.III. Num-
mer 1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung 
ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende 
Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto 
führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines 
Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des Geldautomaten 
den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobil-
funk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufla-
debetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des 
Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufge-
laden. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-
Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der 
Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein 
ablehnender Hinweis angezeigt.

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persön-
liche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kartenin-
haber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.

3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, 
die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert 
worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils auto-
risierten Betrag. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers 
aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-
Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
1. Serviceumfang KontenManager
Der Karteninhaber – sofern er auch Kontoinhaber ist – kann unter Verwendung sei-
ner BW-BankCard plus (nachfolgend Karte) und der persönlichen Geheimzahl an 
KontenManagern der Bank folgende Funktionen ausführen: Giro- und Sparkonto
auszug erstellen, Kontostände und Kontenübersicht abfragen sowie Kontoüberträ-
ge durchführen. Karteninhaber, die nicht Kontoinhaber des in der Karte angege-
benen Kontos sind (Verfügungsberechtigte), stehen unter Verwendung ihrer Karte 
und der persönlichen Geheimzahl am KontenManager der Bank nur die Funktionen 
Girokontoauszug und Girokontostand zur Verfügung.

2. Kontoauszüge und Kontoinformationen

2.1 Der Kontenmanager ermöglicht dem Inhaber einer Karte, Kontoauszüge 
einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das in der Karte 
angegebene Konto sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten, auf die der Karten-
inhaber Zugriff hat, ausdrucken zu lassen. 

2.2 Bereithaltung von Belegen
Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am KontenManager nicht mit ausge-
druckt werden können, werden dem Kunden auf Anforderung bei der kontoführen-
den Stelle zur Verfügung gestellt. Die Bank ist berechtigt, dem Kunden die Anlagen 
auch ohne Anforderung gegen Portoersatz zuzusenden.

2.3 Haftung der Bank
Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden tech-
nischen Möglichkeiten erstellt. Die Kontoauszüge beinhalten die Kontobewegun-
gen, die bis zum Abruf verbucht und für den KontenManager bereitgestellt sind. Bei 
Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen ihres Verschuldens.

2.4 Zusendung von Auszügen
Ohne Anforderung des Kunden kann ein Kontoauszug erstellt und dem Kontoinha-
ber gegen Portoersatz zugesandt werden, wenn ein Kontoauszug innerhalb von 35 
Tagen nicht am KontenManager abgerufen wurde.

2.5 Zugangssperre
Ist die Karte gesperrt, so wird sie vom KontenManager abgelehnt bzw. eingezogen. 
Die Sperre der Karte richtet sich nach Abschnitt A.ll. Nummer 5.

2.6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang der Karte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten unter 
Abschnitt A.ll. Nummern 6.1 bis 6.4.
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Scha-
dens im Rahmen dieser Servicefunktion der Karte beitragen, so bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Bank und Kontoin-
haber den Schaden tragen.

2.7 Widerruf der BW-Bank
Die BW-Bank kann jederzeit die Berechtigung des Kunden zur Benutzung des Kon-
tenManagers schriftlich widerrufen.

3. Kontoüberträge
Der Karteninhaber, der gleichzeitig Kontoinhaber des in der Karte angegebenen 
Kontos ist, kann Kontoüberträge durchführen: von dem auf der Karte angegebenen 
Konto sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff 
hat, auf eigene kontoübertragsfähige Konten bei der Bank.

4. SB-Sparverkehr

4.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung von der BW-BankCard plus 
(nachfolgend Karte) und persönlicher Geheimzahl (PIN) an Geldautomaten und 
Selbstbedienungsterminals (KontenManagern) der Bank über Sparkonten, die durch 
besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für diese Verwendungs-
art freigegeben sind, Verfügungen in Selbstbedienung treffen (SB-Sparverkehr). Die 
Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Be-
vollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich nach den zwischen 
der Bank und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen Vereinbarungen. Im SB-Spar-
verkehr können Nachträge im Sparbuch dokumentiert sowie Einzahlungen durch 
Umbuchung vom Girokonto bei der Bank auf das Sparkonto oder in bar vorgenom-
men werden, sofern hierfür geeignete Geldautomaten von der Bank zur Verfügung 
gestellt sind. Ferner sind Auszahlungen vom Sparkonto durch Umbuchung auf das 
Girokonto bzw. ein anderes Konto des Kontoinhabers bei der Bank oder in bar am 
Geldautomaten möglich.

4.2 Verfügungsrahmen
Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf einen Betrag 
von 2.000 Euro pro Kalendermonat beschränkt. Für Dienstleistungen des Zahlungs-
verkehrs kann der SB-Sparverkehr nicht genutzt werden.

4.3 Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des Terminals
Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die Karte und Eingabe der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach Auswahl eines zum SB-Sparverkehr freigegebenen 
Kontos mittels Display oder Bildschirm des Terminals wird der aktuelle Kontosaldo 
angezeigt. Im Anschluss kann die vorgesehene Transaktion ausgeführt werden.
Bei SB-Sparverkehr mit Loseblatt-Sparbuch werden die Daten der erfolgten Transak-
tion automatisch zum Ausdruck bereitgestellt. Sie können durch Wahl der Druck-
funktion am selben Gerät oder an einem anderen, hierfür von der Bank zur Verfü-
gung gestellten Gerät vom Kunden mittels Karte und entsprechender Funktionswahl 
als neues Kontoblatt ausgedruckt werden. Der Kunde wird auf die Möglichkeit, den 
Ausdruck erstellen zu lassen, bei der Transaktion im Bildschirm/Display hingewie-
sen. Das neue Kontoblatt ist vom Kontoinhaber im Loseblatt-Sparbuch abzuheften. 
Der Ausdruck wird im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden techni-
schen Möglichkeiten erstellt. Bei Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen 
ihres Verschuldens. Wird vom Kunden kein Ausdruck angefordert oder kann dieser 
aus technischen Gründen zum Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und ist 
die Speicherkapazität des Geräts, z. B. durch Dauerauftragsbuchungen oder Zins-
buchungen, erschöpft, wird die Bank bei Loseblatt-Sparbüchern ein Kontoblatt er-
stellen und dem Kontoinhaber zusenden. 
Unstimmigkeiten im Rahmen des Verfahrensablaufs oder im Zusammenhang mit 
dem Kontoausdruck sind der Bank unverzüglich anzuzeigen. 

4.4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in 
Abschnitt A.II. Nummern 6.1 bis 6.4. 

4.5 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 11.

4.6 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen im SB-Sparver-
kehr richtet sich nach den Regelungen unter Abschnitt  A.II. Nummer  12. Abwei-
chend von Abschnitt A.II. Nummer 12.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers 
auf den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen (Abschnitt B. Num-
mer 4.2) beschränkt.

4.7 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.III. Nummer 1.2.

4.8 Geltung der „Bedingungen für den Sparverkehr“
Ergänzend finden die „Bedingungen für den Sparverkehr“ in dem Umfang Anwen-
dung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist. 

4.9 Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen
Der Kontoinhaber kann das zum SB-Sparverkehr geeignete Sparkonto weiterhin zur 
Vornahme von Transaktionen an der Barkasse nutzen. In diesen Fällen gelten die 
„Bedingungen für den Sparverkehr“. Die vorstehenden Regelungen zur Teilnahme 
am SB-Sparverkehr finden insoweit keine Anwendung. 
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C. Zusatzanwendungen
1. Speicherung von Zusatzanwendungen
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der BW-BankCard plus (nachfol-
gend Karte) befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatz-
anwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium 
für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektroni-
schen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem 
Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, 
ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen 
nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am 
Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die techni-
sche Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das 
Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem 
Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsver-
hältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen 
geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das 
Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicher-
ten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbei-
tung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betref-
fen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kartenausgebenden 
Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unter-
nehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Karte einge-
speichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese 
Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium 
abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausge-
benden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung 
gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip 
der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen 
die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von 
bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht 
und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemög-
lichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- und 
Beschwerdestellen wenden.
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Bedingungen für das Onlinebanking. 

Fassung Oktober 2009

1. Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber sowie etwaige Bevollmächtigte am Onlinebanking (im 
Folgenden Teilnehmer genannt) können Bankgeschäfte mittels Internetbanking, 
Direktbrokerage, HBCIbanking mit PIN/TAN (nachfolgend Onlinebanking) in dem 
von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann der Teilnehmer Infor-
mationen der Bank mittels Onlinebanking abrufen. Konto und Depot werden im 
Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet.

(2) Zur Nutzung des Onlinebanking gelten die mit der Bank ggf. gesondert verein-
barten Verfügungslimite (beispielsweise pro Auftrag). 

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Onlinebanking
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Online-
banking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und 
Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teil-
nehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Num-
mer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind
■■ die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
■■ einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN).

2.2 Authentifizierungsinstrument 
Der Teilnehmer erhält für die Erzeugung der TAN einen TAN-Generator. Mit dem 
TAN-Generator erhält der Teilnehmer die „Checkliste für den ersten Zugang“ mit 
allen Zugangsinformationen sowie Anweisungen zur Verwendung des TAN-Gene-
rators.

3. Zugang zum Onlinebanking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Onlinebanking, wenn

■■ er die Kontonummer und seine PIN übermittelt hat,
■■ die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilneh-

mers ergeben hat und
■■ keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) oder des Kontos vorliegt.

Nach erfolgreichem Zugang zum Onlinebanking kann der Teilnehmer Informatio-
nen abrufen oder Aufträge erteilen.

4. Onlinebanking-Aufträge durch den Teilnehmer

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Onlinebanking-Aufträge zu deren Wirksamkeit der Bank mit-
tels Onlinebanking übermitteln. Bei Vorgängen, die zusätzlich der Eingabe einer 
TAN bedürfen (z. B. Überweisungen) muss der Teilnehmer diese zu deren Wirksam-
keit außerdem mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN) au-
torisieren. Die Bank bestätigt mittels Onlinebanking den Eingang des Auftrags. Der 
Teilnehmer erhält Hinweise darüber, ob der Auftrag angenommen bzw. ausgeführt 
wurde. Der Hinweis “Auftrag angenommen” bedeutet, dass sich der Auftrag noch in 
Bearbeitung befindet. Der Hinweis “Auftrag ausgeführt” gilt als Bestätigung für den 
Vollzug z. B. der Buchung oder des Kauf- bzw. Verkaufauftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Onlinebanking-Auftrags richtet sich nach den für die je-
weilige Auftragsart geltenden Bedingungen (z.  B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Onlinebanking 
erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Onlinebanking 
ausdrücklich vor. 

5. Bearbeitung von Onlinebanking-Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Onlinebanking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsab-
laufes. Geht der Auftrag nach dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten 
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag 
als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Über den Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Ausführung wird der Teilnehmer in den Umsatzinformationen im Onlineban-

king und im Kontoauszug informiert. Der Ausführungszeitpunkt bei Wertpapier
aufträgen ist von der technischen Verfügbarkeit des am Börsenplatz verwendeten 
Börsensystems abhängig.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen 
vorliegen:

■■ Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal auto-
risiert.

■■ Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart liegt vor.
■■ Das Onlinebanking-Datenformat ist eingehalten.
■■ Das ggf. gesondert vereinbarte Onlinebanking-Verfügungslimit ist nicht über-

schritten.
■■ Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maß-

geblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen vor, führt die Bank die Onlinebanking-Aufträ-
ge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden 
Bedingungen (z.  B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für 
das Wertpapiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 nicht vor, wird die Bank den 
Onlinebanking-Auftrag nicht ausführen und dem Kontoinhaber und/oder Teilneh-
mer eine Information über die Nichtausführung und – soweit möglich – über deren 
Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können, außerhalb des Onlinebanking zur Verfügung stellen.

6. Information des Kontoinhabers über Onlinebanking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit-
tels Onlinebanking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise 
sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Technische Verbindung zum Onlinebanking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Onlinebanking nur 
über die von der Bank gesondert mitgeteilten Onlinebanking-Zugangskanäle (z. B. 
Internetadresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere 
Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat

■■ seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu 
halten und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Onlinebanking-
Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie

■■ sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer 
Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann 
in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal das 
Onlinebanking-Verfahren missbräuchlich nutzen.
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals (PIN/TAN) sowie des Authentifizierungsinstruments (TAN-Generator) zu be-
achten:

■■ PIN und TAN dürfen nicht elektronisch gespeichert werden.
■■ Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass 

andere Personen dieses nicht ausspähen können.
■■ PIN und TAN dürfen nicht außerhalb der gesondert vereinbarten Internetseiten 

eingeben werden (z. B. nicht auf Online-Händlerseiten).
■■ PIN und TAN dürfen nicht außerhalb des Onlinebanking-Verfahrens weitergege-

ben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.
■■ Die PIN darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument (TAN-Gene-

rator) verwahrt werden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.

Internetbanking, Direktbrokerage, HBCIbanking mit PIN/TAN.
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7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum Onlinebanking auf der 
Internetseite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten 
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Onlinebanking-Auftrag (z.  B. 
Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im Kun-
densystem oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers zur Bestätigung anzeigt, 
ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der ange-
zeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsin-
struments, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 
Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder seines Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrich-
ten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch 
über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten aufgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei 
zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
■■ den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines Per-

sonalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
■■ das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal 

verwendet,
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperr-
anzeige nach Nummer  8.1, den Onlinebanking-Zugang oder sein Authentifizie-
rungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Onlinebanking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn

■■ sie berechtigt ist, den Onlinebanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
■■ sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der PIN oder der TAN 

oder des Authentifizierungsinstruments dies rechtfertigen oder
■■ der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung 

des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrich-
ten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die PIN bzw. den TAN-Generator austau-
schen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrich-
tet sie den Konto-/Depotinhaber und/oder Teilnehmer.

9.4 Automatische Sperre
(1) Wird dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben, so sperrt die Bank 
automatisch den Zugang zum Onlinebanking für das Konto. Die Sperre kann durch 
Eingabe der richtigen PIN und einer gültigen TAN aufgehoben werden.

(2) Wird dreimal hintereinander eine falsche TAN eingegeben, so wird der Online-
banking-Zugang des betroffenen Teilnehmers gesperrt. In diesem Falle sollte sich 
der Teilnehmer mit der Bank in Verbindung setzen.

10. Haftung

10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Onlinebanking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Onlinebanking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Onlinebanking-Verfügung und 
einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Onlinebanking-Verfügung richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B. Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines Au-
thentifizierungsinstruments

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nut-
zung eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 
Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch 
entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf 

ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust,  Diebstahl oder sonstigem Abhanden-
kommen des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen auf-
grund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, 
ohne dass dieses verloren gegangen, gestohlen worden oder sonst abhanden 
gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur 
sicheren Aufbewahrung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft ver-
letzt hat.
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Ab-
satz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen gehandelt hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperr-
anzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und 
hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

■■ den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die miss-
bräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des Personali-
sierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er 
hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (siehe 
Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt hat und 
der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert ver-
einbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Onlinebanking-Verfah-
rens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument 
vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungs-
rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Ver-
fügungsrahmen.

10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperran-
zeige
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verloren gegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinst-
ruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungsinstruments und ist der Bank hier-
durch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den 
gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle 
danach durch nicht autorisierte Onlinebanking-Verfügungen entstehenden Schä-
den. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten ver-
mieden werden können.

11. Bereitstellung von Informationen
(1) Alle dem Teilnehmer übermittelten Kursdaten und Börseninformationen werden 
von Dritten bereitgestellt und von der Bank nicht auf Ihre Richtigkeit überprüft. Die 
Bank haftet daher nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten.

(2) Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nur für den Teilnehmer be-
stimmt. Jede weiter gehende Verwendung, insbesondere die Speicherung in Daten
banken, Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form der gewerblichen Nut-
zung sowie Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

12. Speicherung Teilnehmerdaten
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Teilnehmerdaten von der Bank ge
speichert.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Konto-/Depotinha-
ber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Bedingungen für das Onlinebanking. 

Fassung Oktober 2009

1. Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber sowie etwaige Bevollmächtigte am Onlinebanking (im 
Folgenden Teilnehmer genannt) können Bankgeschäfte mittels HBCIbanking mit 
Chipkarte (nachfolgend HBCIbanking) in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abwickeln. Zudem kann der Teilnehmer Informationen der Bank mittels HBCIban-
king abrufen. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ be-
zeichnet.

(2) Zur Nutzung des HBCIbanking gelten die mit der Bank ggf. gesondert vereinbar-
ten Verfügungslimite (beispielsweise pro Auftrag).

2. Voraussetzungen zur Nutzung des HBCIbanking
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels HBCI-
banking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und 
Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teil-
nehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Num-
mer 4).

2.1 Personalisiertes Sicherheitsmerkmal
Personalisiertes Sicherheitsmerkmal ist die Persönliche Identifikationsnummer 
(PIN), welche für die HBCI-Chipkarte erstmals bei Erstzugang zu vergeben ist. 

2.2 Authentifizierungsinstrument 
Jeder Teilnehmer erhält als Authentifizierungsinstrument eine HBCI-Chipkarte 
(nachfolgend auch Chipkarte). Für die Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich 
ein geeignetes Kartenlesegerät.

3. Zugang zum HBCIbanking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum HBCIbanking, wenn

■■ er sich mit Hilfe der HBCI-Chipkarte und der zugehörigen PIN identifiziert und 
legitimiert hat und 

■■ die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilneh-
mers ergeben hat und

■■ keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) oder des Kontos vorliegt.
Nach erfolgreichem Zugang zum HBCIbanking kann der Teilnehmer Informationen 
abrufen oder Aufträge erteilen.

4. HBCIbanking-Aufträge durch den Teilnehmer

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss HBCIbanking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu deren Wirk-
samkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmal in Verbindung 
mit der HBCI-Chipkarte autorisieren und der Bank mittels HBCIbanking übermitteln. 
Die Bank bestätigt mittels HBCIbanking den Eingang des Auftrags. Der Teilnehmer 
erhält Hinweise darüber, ob der Auftrag angenommen bzw. ausgeführt wurde. Der 
Hinweis “Auftrag angenommen” bedeutet, dass sich der Auftrag noch in Bearbei-
tung befindet. Der Hinweis “Auftrag ausgeführt” gilt als Bestätigung für den Vollzug 
z. B. der Buchung.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines HBCIbanking-Auftrags richtet sich nach den für die je-
weilige Auftragsart geltenden Bedingungen (z.  B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des HBCIbanking 
erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im HBCIbanking 
ausdrücklich vor. 

5. Bearbeitung von HBCIbanking-Aufträgen durch die Bank 
(1) Die Bearbeitung der HBCIbanking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsab-
laufes. Geht der Auftrag nach dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimm-
ten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf 
einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der 
Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Über den Zeitpunkt 

der tatsächlichen Ausführung wird der Teilnehmer in den Umsatzinformationen im 
HBCIbanking und im Kontoauszug informiert.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen 
vorliegen:

■■ Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal auto-
risiert.

■■ Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart liegt vor.
■■ Das HBCIbanking-Datenformat ist eingehalten.
■■ Das ggf. gesondert vereinbarte HBCIbanking-Verfügungslimit ist nicht über-

schritten.
■■ Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maß-

geblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen vor, führt die Bank die HBCIbanking-Aufträge 
nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Bedin-
gungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz  2 nicht vor, wird die Bank 
den HBCIbanking-Auftrag nicht ausführen und dem Kontoinhaber und/oder Teilneh-
mer eine Information über die Nichtausführung und – soweit möglich – über deren 
Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können, außerhalb des HBCIbanking zur Verfügung stellen.

6. Information des Kontoinhabers über HBCIbanking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit-
tels HBCIbanking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise 
sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Technische Verbindung zum HBCIbanking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum HBCIbanking nur 
über den von der Bank gesondert mitgeteilten HBCIbanking-Zugangskanal (z.  B. 
IP-Adresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere 
Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat

■■ sein Personalisiertes Sicherheitsmerkmal (siehe Nummer 2.1) geheim zu halten 
und nur über den von der Bank gesondert mitgeteilten HBCIbanking-Zugangska-
nal an diese zu übermitteln sowie

■■ sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer 
Personen sicher zu verwahren. 

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann 
in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal das 
HBCIbanking missbräuchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz der HBCI-Chipkarte und der PIN zu be-
achten:

■■ Die PIN darf nicht elektronisch gespeichert werden.
■■ Bei Eingabe der PIN ist sicherzustellen, dass andere Personen diese nicht aus-

spähen können.
■■ Die PIN darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument (HBCI-Chip-

karte) verwahrt werden.
■■ Die HBCI-Chipkarte ist nach Beendigung der HBCIbanking-Nutzung aus dem Le-

segerät zu entnehmen und sicher zu verwahren.
■■ Personalisiertes Sicherheitsmerkmal und Authentifizierungsinstrument dürfen 

nicht außerhalb des HBCIbanking der Bank verwendet werden.
■■ Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des HBCIbanking-

Verfahrens weitergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.

HBCIbanking mit Chipkarte.
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7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum Onlinebanking auf der 
Internetseite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten 
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem HBCIbanking-Auftrag (z.  B. 
Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers) im Kundensystem oder über ein 
anderes Gerät des Teilnehmers zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer ver-
pflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den 
für die Transaktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsin-
struments, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 
Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder seines Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrich-
ten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch 
über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten aufgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei 
zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
■■ den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines Per-

sonalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
■■ das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal 

verwendet,
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperr-
anzeige nach Nummer 8.1, den HBCIbanking-Zugang oder sein Authentifizierungs-
instrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den HBCIbanking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn

■■ sie berechtigt ist, den HBCIbanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
■■ sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungs-

instruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen 
oder

■■ der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung 
des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben und soweit erforderlich die Chipkarte austau-
schen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrich-
tet sie den Kontoinhaber und/oder Teilnehmer.

9.4 Automatische Sperre 
Werden dreimal hintereinander Aufträge mit falscher Signatur an die Bank übermit-
telt, so sperrt die Bank automatisch den Zugang zum HBCIbanking für das Konto. In 
diesem Fall sollte sich der Teilnehmer mit der Bank in Verbindung setzen.

10. Haftung

10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten HBCIbanking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten HBCIbanking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten HBCIbanking-Verfügung und ei-
ner nicht oder fehlerhaft ausgeführten HBCIbanking-Verfügung richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B. Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr).

10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines Au-
thentifizierungsinstruments

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nut-
zung eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 

Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch 
entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf 
ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust,  Diebstahl oder sonstigem Abhanden-
kommen des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen auf-
grund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, 
ohne dass dieses verloren gegangen, gestohlen worden oder sonst abhanden 
gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur 
sicheren Aufbewahrung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft ver-
letzt hat.
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Ab-
satz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen gehandelt hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperr-
anzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und 
hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

■■ den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die miss-
bräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des Personali-
sierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er 
hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (siehe 
Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt hat und 
der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2),

■■ Personalisiertes Sicherheitsmerkmal und Authentifizierungsinstrument erkenn-
bar außerhalb des HBCIbanking der Bank verwendet hat (siehe Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des HBCIbanking-Verfahrens, 
beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument 
vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungs-
rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Ver-
fügungsrahmen.

10.2.2 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle 
danach durch nicht autorisierte HBCIbanking-Verfügungen entstehenden Schäden. 
Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten ver-
mieden werden können.

11. Bereitstellung von Informationen
(1) Alle dem Teilnehmer übermittelten Kursdaten und Börseninformationen werden 
von Dritten bereitgestellt und von der Bank nicht auf Ihre Richtigkeit überprüft. Die 
Bank haftet daher nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten.

(2) Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nur für den Teilnehmer be-
stimmt. Jede weiter gehende Verwendung, insbesondere die Speicherung in Daten
banken, Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form der gewerblichen Nut-
zung sowie Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

12. Speicherung Teilnehmerdaten
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Teilnehmerdaten von der Bank ge
speichert.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kontoinhaber an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- und 
Beschwerdestellen wenden.
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Bedingungen für das Telefonbanking.

Fassung Oktober 2009

1. Leistungsangebot
Der Konto-/Depotinhaber sowie etwaige Bevollmächtigte am Telefonbanking (im 
Folgenden Teilnehmer genannt) können Bankgeschäfte mittels Telefonbanking in 
dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Details hierzu erhält der Teil-
nehmer gesondert. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ 
bezeichnet. 

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Telefonbanking
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Telefon-
banking das mit der Bank vereinbarte Personalisierte Sicherheitsmerkmal, um sich 
gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) 
und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4). Als Personalisiertes Sicherheits-
merkmal erhält jeder Teilnehmer eine persönliche Telefonbanking-Geheimzahl 
(PIN), die seiner Identifizierung beim Zugang zum Telefonbanking dient. Diese wird 
ihm durch einen Mitarbeiter der Bank in einem verschlossenen Originalbrief ausge-
händigt oder auf postalischem Wege übermittelt.

3. Zugang zum Telefonbanking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Telefonbanking, wenn

■■ er die Kontonummer sowie sein Personalisiertes Sicherheitsmerkmal übermittelt 
hat,

■■ die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilneh-
mers ergeben hat und

■■ keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 9) oder des Kontos vorliegt.
Nach erfolgreichem Zugang zum Telefonbanking kann der Teilnehmer Informatio-
nen abrufen oder Aufträge erteilen.

4. Telefonbanking-Aufträge durch den Teilnehmer

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Telefonbanking-Aufträge (z.  B. Überweisungen) zu deren 
Wirksamkeit im Rahmen des hierfür vorgegebenen Verfahrensablaufs autorisieren.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Telefonbanking-Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Telefonbanking 
erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Telefonbanking 
ausdrücklich vor. 

5. Bearbeitung von Telefonbanking-Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Telefonbanking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits
ablaufes. Geht der Auftrag nach dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimm-
ten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf 
einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der 
Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Über den Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ausführung wird der Teilnehmer in den Umsatzinformationen 
im Telefonbanking und im Kontoauszug informiert. Der Ausführungszeitpunkt bei 
Wertpapieraufträgen ist von der technischen Verfügbarkeit des am Börsenplatz ver-
wendeten Börsensystems abhängig.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen 
vorliegen:

■■ Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal legi-
timiert.

■■ Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart liegt vor.
■■ Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maß-

geblichen Bedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen vor, führt die Bank die Telefonbanking-Auf-
träge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden 
Bedingungen (z.  B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für 
das Wertpapiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz  2 nicht vor, wird die Bank 
den Telefonbanking-Auftrag nicht ausführen und den Kontoinhaber und/oder Teil-
nehmer über die Nichtausführung und – soweit möglich – über deren Gründe und 
die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können, unterrichten.

6. Information des Kontoinhabers über Telefonbanking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die 
mittels Telefonbanking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Technische Verbindung zum Telefonbanking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Telefonbanking nur 
über die von der Bank gesondert mitgeteilten Telefonnummern herzustellen.

7.2 Geheimhaltung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
(1) Der Teilnehmer hat sein Personalisiertes Sicherheitsmerkmal (siehe Nummer 2) 
geheim zu halten und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Telefon-
nummern an die Bank zu übermitteln. Denn jede andere Person kann mit der Kennt-
nis über das Personalisierte Sicherheitsmerkmal das Telefonbanking-Verfahren 
missbräuchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals zu beachten:

■■ Die Weitergabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals an andere Personen 
ist nicht zulässig.

■■ Der Teilnehmer hat zur Vermeidung von Missbrauch dafür Sorge zu tragen, dass 
ein Dritter keine Kenntnis von dem Personalisierten Sicherheitsmerkmal erhält.

■■ Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal und die Kontonummer dürfen nicht zu-
sammen verwahrt werden.

■■ Im Telefonspeicher gespeicherte Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind zu lö-
schen oder zu überschreiben, damit nachfolgende Nutzer dieses Gerätes diese 
Daten nicht ausspähen können.

■■ Der Teilnehmer hat bei der Übermittlung der PIN sicherzustellen, dass andere 
Personen diese nicht mithören oder ausspähen können.

■■ Die PIN ist nur dem Telefonbanking-Computer nach Aufforderung zu Beginn des 
Telefongesprächs mitzuteilen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 

8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer 

■■ den Verlust oder den Diebstahl des Personalisierten Sicherheitsmerkmals (siehe 
Nummer 2) oder

■■ die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung 
seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals 

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperran-
zeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über die 
gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige 
zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt Kennt-
nis seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder das Personalisierte 
Sicherheitsmerkmal verwendet, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperr-
anzeige nach Nummer 8.1, den Telefonbanking-Zugang.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg 
und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen 
Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.
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9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Telefonbanking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn

■■ sie berechtigt ist, den Telefonbanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündi-
gen,

■■ sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Personalisierten Si-
cherheitsmerkmals dies rechtfertigen, oder

■■ der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung 
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrich-
ten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal 
austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber 
unterrichtet sie den Kontoinhaber und/oder Teilnehmer.

9.4 Automatische Sperre 
Wird dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben, so sperrt die Bank auto-
matisch den Zugang zum Telefonbanking für das Konto. In diesem Falle sollte sich 
der Teilnehmer mit der Bank in Verbindung setzen.

10. Haftung

10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Telefonbanking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Telefonbanking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Telefonbanking-Verfügung und 
einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Telefonbanking-Verfügung richtet sich 
nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B. Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

10.2 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nut-
zung eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 
Personalisierten Sicherheitsmerkmals, haftet der Kontoinhaber für den der Bank 
hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es 
darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem 
Abhandenkommen des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ein Verschulden trifft. 

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen auf-
grund einer missbräuchlichen Verwendung des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals, ohne dass dieses verloren gegangen, gestohlen worden oder sonst abhanden 
gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur 
sicheren Aufbewahrung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals schuldhaft ver-
letzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Ab-
satz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen gehandelt hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperr-
anzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und 
hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

■■ die missbräuchliche Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank 
nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Num-
mer 8.1),

■■ bei der Übermittlung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals nicht sicherstellt, 
dass andere Personen dieses nicht mithören oder ausspähen können (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt hat und 
der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 2),

■■ den Telefonspeicher nicht gelöscht oder überschrieben hat und daher eine an-
dere Person Kenntnis vom Personalisierten Sicherheitsmerkmal erlangen konnte 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2),

■■ das Personalisierte Sicherheitsmerkmal und die Kontonummer zusammen ver-
wahrt (siehe Nummer 7.2 Absatz 2).

10.3 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperr-
anzeige
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der 
missbräuchlichen Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals und ist der 
Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die Bank nach 
den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.4 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle 
danach durch nicht autorisierte Telefonbanking-Verfügungen entstehenden Schä-
den. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.5 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Ein-
fluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
nicht hätten vermieden werden können.

11. Aufzeichnung, Speicherung und Abgleich von Daten
(1) Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Teilnehmerdaten von der Bank 
gespeichert.

(2) Zur Sicherheit der Teilnehmer und um Missverständnisse auszuschließen, ist 
die Bank berechtigt, die telefonisch erteilten Aufträge aufzuzeichnen und befristet 
aufzubewahren.

(3) Zur Optimierung der computergestützten Spracherkennung und der Dialogfüh-
rung im Bereich Telefonbanking ist die Bank berechtigt, die erteilten und aufge-
zeichneten Aufträge abzugleichen und befristet aufzubewahren.

12. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Konto-/Depotinha-
ber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- und Beschwerdestellen wenden.
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